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Über das Projekt

Das Forschungsprojekt „Systemcheck“ 
des Bundesverband Freie Darstellende 
Künste e. V. erforscht von 2021 bis 2023 
die Arbeitssituation von Solo-Selbst-
ständigen und Hybrid-Beschäftigten in 
den darstellenden Künsten und deren 
soziale Absicherung.

Das Projekt bringt Akteur*innen aus dem 
Praxisfeld, der Politik und der Wissen-
schaft in einen Austausch und ermöglicht 
so eine partizipative Bestandsaufnahme 
und Analyse. Grundlage dafür ist eine 
qualitative und quantitative Erhebung, die 
Rückschlüsse auf die Wirksamkeit der 
Systeme der sozialen Absicherung und 
zusätzliche Bedarfe zulässt.

Ziel ist die Erarbeitung von Optimierungs-
bedarfen und Handlungsempfehlungen für 
dynamische, sozialpolitische und faire 
Instrumente, die an die Arbeits- und 
Lebenswirklichkeit von (Solo-)Selbst-
ständigen bzw. hybridbeschäftigten 
Kunstschaffenden angepasst sind.
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Über die Themendossiers

Im Rahmen des Forschungsprojektes
„Systemcheck“ werden drei Diskussions-
papiere zu Studien sowie zwölf essay-
istisch verfasste Themendossiers online 
veröffentlicht. Sie sind eine Grundlage für 
politische Empfehlungen für einen 
„Systemcheck“.

In den Themendossiers wird die For-
schung zu Arbeitsbedingungen und ins-
besondere den Systemen der sozialen 
Absicherung von Solo-Selbstständigen 
und Hybrid-Beschäftigten, die im Bereich 
der darstellenden Künste tätig sind, 
ergänzt bzw. vertieft. Dies geschieht 
punktuell zu bestimmten Themen bzw. 
Aspekten, indem Perspektiven aus der 
Praxis
und/oder wissenschaftlichen Disziplinen 
eingenommen werden. Am Ende steht 
eine ausführliche Abschlussdokumen-
tation, die sämtliche Ergebnisse des 
Projektes „Systemcheck“ darstellt und 
Handlungsempfehlungen enthält.
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Im zweiten einer Sammlung von zwölf Themendossiers, die in
„Systemcheck“ entstehen, wird die überaus komplexe Arbeits-und 
Lebensrealität von Hybrid-Beschäftigten in den darstellenden Künsten 
beschrieben – aus Sicht betroffener Künstler*innen, aber auch aus 
soziologischer und juristischer Perspektive. Erst durch die 
Zusammenführung dieser Sichtweisen in „Das Schlechteste aus zwei 
Welten? Hybrid-Erwerbstätige in den darstellenden Künsten“ kann die 
Grauzone beleuchtet werden, in der hybride Beschäftigung – noch –
stattfindet. Zudem werden Begriffe und Abgrenzungen geschärft.

Das ensemble-netzwerk vertritt über 1.100 Mitglieder. Seit 2015 setzt 
es sich erfolgreich für die Bedeutung und die Arbeitsbedingungen von 
Künstler*innen und künstlerischen Mitarbeitenden in den darstel-
lenden Künsten ein. Der Großteil dieser Akteur*innen ist in 
sogenannten Hybrid-Beschäftigungen tätig. Als Interessenvertretung 
gewährleistet das ensemble-netzwerk den Transfer von 
Arbeitsständen dieser Erwerbstätigen von der Basis in die Forschung 
und wissenschaftliche Erkenntnissen an die Basis zurück.

Abb. 1: Grafische Darstellung der Themen des Workshops „Vom Wirklichen zum 
Möglichen" vom 26.11.2021, Copyright: Stephan Bosse
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Kim Kunstperson: Mein Problem mit der
Krankenversicherung und der
Bürokratie

Mehr als 70 Prozent meiner Zeit bin ich damit beschäftigt, alles richtig 
zu machen, also den Papierkram zu überblicken. Nur so kann ich in 
meinem Job gut und abgesichert bestehen und komme finanziell 
einigermaßen über die Runden. Ich würde sagen: Ich arbeite mit dem 
System, oder: Ich habe ein jahrelanges Selbststudium erfolgreich 
absolviert – nur ohne Diplom. Mittlerweile weiß ich, wie der Hase läuft 
und welche Tricks ich anwenden kann, um wenigstens kranken-
versichert zu sein. Ich versuche, mindestens einmal im Monat für einen 
Tag versicherungspflichtig angemeldet zu sein. Das gelingt mir mal 
besser, mal schlechter. Aber mit zwei Gastengagements, Abendvor-
stellungen und einem Sprecher*innenjob baue ich mir Inseln. Dass ich 
einen nachgehenden Leistungsanspruch bei der Krankenkasse 
beantragen kann, wusste ich früher nicht. Heute beantrage ich ihn, 
sobald der Job erledigt ist. Inzwischen sind die Mitarbeiter*innen der 
Krankenkasse zwar von mir und meinen monatlichen Anrufen ziemlich 
genervt, aber mir spart es am Ende sehr viel Geld, dass ich nicht habe 
– wenn ich ehrlich bin. Ich wäre so gern in der Künstlersozialkasse!
Dann bliebe mir das ständige An- und Abmelden erspart. Außerdem
müsste ich mich und meine Arbeitsrealität nicht immer erklären. Da ich
aber in der Regel tageweise angestellt werde, komme ich in die KSK
einfach nicht rein.

Max Kunstperson: Mein Problem mit der
Agentur für Arbeit

Ich habe ein Problem mit dem Arbeitsamt. Dasselbe Problem hatten 
viele meiner Kolleg*innen auch schon. Vom 2. bis 4. September habe 
ich als Gast am Theater gearbeitet. Ich beziehe ALG 1, und ich habe 
mich für diese Tage beim Arbeitsamt abgemeldet. Die Arbeits-
bescheinigung kam, das Theater hat sie ausgefüllt und abgesendet. 
Jetzt kam am 25. November eine Einladung vom Arbeitsamt zur 
Anhörung, weil in der Arbeitsbescheinigung steht, dass der 
Beschäftigungszeitraum der 2. bis 30. September war. Das Arbeitsamt 
hat die Zahlungen meines ALG 1 bis zur Klärung eingestellt. Das stand 
nicht mal im Schreiben der Agentur für Arbeit! Diese wichtige 
Information musste ich mir mit dem Amt erst ertelefonieren. Nun 
wusste ich ja von Kolleg*innen, dass sie in der gleichen Situation 
waren. Ich ließ mir deren Briefe und Erklärungen geben, formulierte sie 
um, auch das Theater hat etwas geschrieben, und ich habe alles 
abgeschickt.

Ich dachte, ich bin unständig beschäftigt. Das Problem ist aber, dass die 
Theater mich wegen der Rentenversicherung für einen ganzen Monat 
anmelden, der Beschäftigungszeitraum sich jedoch auf diese drei Tage 
erstreckte. Ich stand dem Arbeitsmarkt also voll zur
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Verfügung. Nun sind sieben Werktage rum und laut der Arbeitsamt-
Hotline ist mein Fall jetzt in der Leistungsabteilung. Ich habe die Bitte
hinterlassen, dass sich die Leistungsabteilung doch bei mir melden
solle, weil ich etwas zur Klärung beitragen könne. Ich hoffe, ich höre
bald von ihr, ohne Arbeitslosengeld wird es sonst eng am Ende des
Monats.
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Verwaltung
frisst Kunst
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Herausforderungen im Arbeitsalltag von
Hybrid-Beschäftigten in den
darstellenden Künsten

Die Beispiele von Kim und Max zeigen: In der Lebens- und 
Arbeitsrealität vieler darstellender Künstler*innen, die in hybriden 
Beschäftigungsverhältnissen tätig sind, steht oftmals nicht der 
künstlerische Prozess im Mittelpunkt, sondern eine Masse an 
Verwaltungsaufgaben, die die Künstler*innen bewältigen müssen, um 
ihren Status für die sozialen Sicherungssysteme und die Arten der 
Steuerabgaben zu (er-)klären.

Zwischen Selbstständigkeit und
Anstellung

Hybridbeschäftigte Künstler*innen sind sowohl selbstständig als auch 
abhängig beschäftigt. Wann sie welchen Status haben, liegt meist 
nicht an den Inhalten ihrer künstlerischen Arbeit, sondern v. a. an den 
äußeren Bedingungen, unter denen sie ihre Arbeit ausüben: Mal sind 
sie als Gast für eine Produktion an einem Stadttheater engagiert, mal 
wirken sie in einer geförderten Produktion der freien Szene mit, mal 
arbeiten sie als Trauerredner*in, mal treten sie bei einem 
Firmenjubiläum auf. Auch kommt es vor, dass sie als Fitnesstrainer*in 
oder Kellner*in arbeiten. Aber sie versuchen, primär künstlerisch tätig 
zu sein.

In der arbeitenden Bevölkerung gehören hybridbeschäftigte 
Künstler*innen zu den vulnerablen Gruppen. Auch sie geraten oftmals 
aufgrund brancheninheränter Unsicherheiten und Substandards bei 
Vergütung, sozialer Absicherung und Arbeitsbedingungen in prekäre 
Lebenssituationen. In besonderer Weise müssen sie für ihre 
Absicherung vorsorgen, weil sie sich wegen lückenhafter 
Beitragszahlungen nicht auf die Leistungen der Sicherungssysteme 
verlassen können. Durch ihr „Status-Hopping“ müssen sie sich wie 
Selbstständige absichern (z. B. Berufsunfähigkeits-, Berufshaft-
pflicht-, Unfall-, Zusatzrentenversicherung). Gleichzeitig zahlen sie 
wie Arbeitnehmende in die Sozialversicherungssysteme ein. 
Manchmal erhalten sie Gehaltszettel, manchmal müssen sie 
Rechnungen schreiben. Mit der Kleinunternehmerregelung und 
Umsatzsteuersätzen sollten sie sich auskennen.

Mit welchen Fragen beschäftigten wir uns
im Workshop?

Kim und Max sind Fiktion, aber ihre Probleme nicht. Wir haben sie aus
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Erzählungen vieler hybridbeschäftigter Künstler*innen extrahiert. Im 
Rahmen des „Systemcheck“ Projekts fand der Workshop „Vom 
Wirklichen zum Möglichen“ des ensemble-netzwerk statt. Darin 
widmeten wir uns zunächst der Lagesondierung. Unsere Fragen 
lauteten:

Mit welchen Problemen kämpfen die hybrid Erwerbstätigen am 
meisten?

Worin liegen die Widersprüche in den Systemen der sozialen 
Absicherung und in der Zuordnung ihrer Beschäftigungsstatus?

Was bedeuten die Umstände für das Leben der Künstler*innen?

Wie können wir aus allen Informationen eine Übersicht erstellen, die 
Außenstehenden die Probleme und die Komplexität im Berufsleben 
der „Hybriden“ verständlich macht?

Vor dem Workshop versendeten wir einen Fragebogen mit elf Fragen
an die Teilnehmenden (siehe Anlage). Die Antworten wurden
anonymisiert. Wir ließen sie von den Teilnehmenden in Kleingruppen
auswerten und ihre Inhalte und Themen strukturieren.

Die Gruppe der Teilnehmenden bestand zum Großteil aus hybrid-
beschäftigten Schauspieler*innen. Aber auch Musicaldarsteller*innen,
Regisseur*innen, Puppenspieler*innen, Fotograf*innen,
Videograf*innen, Theatervermittler*innen, Projekt- und
Produktionsleiter*innen, Techniker*innen und Bühnenbildner*innen
waren dabei.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden anschließend im Plenum
zusammengetragen und geclustert. Daraus ergab sich ein Bild, das im
Folgenden beschrieben wird.

„Ich will dazugehören.“

„Augenhöhe. Mit meiner Arbeit alt werden können. Mich nicht
ständig für meine Berufswahl erklären müssen. Dass meine

Berufsrealität anerkannt wird.“

Diese Aussagen der Teilnehmenden kann man in einem Satz 
zusammenfassen: „Ich will dazugehören.“ Die hybridbeschäftigten 
Künstler*innen wollen mit ihrer Arbeitsweise in die 
Rahmenbedingungen der Arbeits-, Steuer- und 
Sozialversicherungssysteme unserer Gesellschaft passen. Sie 
möchten keine Außenseiter*innen sein.

Aber die Realität sieht anders aus: Teilnehmende aller im Workshop 
vertretenen Berufsgruppen beschreiben es als hochproblematisch, 
dass Hybrid-Beschäftigte aufgrund ihrer multiplen 
Beschäftigungsverhältnisse einen erhöhten Verwaltungsaufwand 
haben. So sind sie z. B. mit An- und Abmeldungen sowie 
Statusklärungen in der Arbeitslosenversicherung und
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Beitragsberechnungen beschäftigt. Zudem betreiben sie einen hohen
Aufwand, um mit Krankenkasse und Rentenversicherung zu
kommunizieren; bei Letzterer kommt das Statusfeststellungsverfahren
hinzu. Auch haben sie einen erhöhten Beratungs- und
Kommunikationsaufwand mit Finanzamt und Steuerberater bei
Steuerfragen.

Der Verwaltungsaufwand nimmt laut Teilnehmenden oftmals so viel
Zeit und Raum ein, dass die künstlerische Arbeit zu kurz kommt. Das
Ergebnis: Die gesetzlich geforderte Erfüllung der
Administrationsaufgaben hindert die Hybrid-Beschäftigten an der
Ausübung ihrer Erwerbsarbeit.

Künstlersozialkasse und Hybrid-
Beschäftigung

Für selbstständige Künstler*innen gibt es in Deutschland ein
besonders gut funktionierendes System: die Künstlersozialkasse
(KSK). Sie ermöglicht den Künstler*innen einen ähnlichen Schutz in
der gesetzlichen Sozialversicherung wie ihn Arbeitnehmende
genießen. Die Besonderheit der KSK besteht darin, dass
Künstler*innen die Hälfte der Beiträge selbst aufbringen müssen, die
andere Hälfte koordiniert die KSK aus Verwerterabgaben und
staatlichen Zuschüssen. Dabei übernimmt die KSK die bürokratische
Abwicklung, Künstler*innen müssen nur einmal im Jahr eine
Gewinnprognose einreichen.

Grundlage einer Aufnahme in die KSK ist das
Künstlersozialversicherungsgesetz – das aber nicht auf
hybridbeschäftigten Künstler*innen eingestellt ist. So wird diesen
Künstler*innen wie z. B. Schauspieler*innen die Tatsache zum
Verhängnis, dass sie hin und wieder an Stadttheatern oder beim Film
arbeiten. Durch solche abhängigen Beschäftigungsverhältnisse gelten
sie nämlich nicht mehr als selbstständig. Und dadurch ist ihnen der
Zugang zur KSK verwehrt. Nur wenigen von ihnen gelingt die
strategische Meisterleistung, ihre Tätigkeiten und Vergütungen so zu
arrangieren, dass sie den KSK-Regularien entsprechen und die KSK
sie trotz ihrer diversen künstlerischen Anstellungsverträge als
überwiegend selbstständig anerkennt.

Viele Teilnehmende empfinden es als besonders bitter, dass es zwar
ein auf Künstler*innen ausgerichtetes System gibt, ihnen als Hybrid-
Beschäftigten der Zugang dazu aber verweigert wird.

Unterwegs im Informationsdschungel

Die Teilnehmenden beschreiben, dass Klärungen mit Ämtern und
Ansprechpersonen oft aufwendig und zeitraubend sind. Immer wieder
müssen sie in der gleichen Angelegenheit Anträge stellen und
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Begründungen abgeben. Fast immer müssen sie sich und ihre 
Arbeitsrealität gebetsmühlenartig beschreiben.

Häufig wissen Sachbearbeiter*innen zu wenig über die besonderen 
Umstände von Hybrid-Beschäftigten, z. B. über Zahlungen von 
Krankenkassenbeiträgen mal über die Arbeitgeber*innen, mal über die 
Versicherten oder über die korrekte Berechnung der Zeiträume und 
Beträge.  Auch über die ungewöhnlichen, ineinandergreifenden 
Widersprüche der Beschäftigungsstatus, z. B. dass Hybrid-
Beschäftigte gleichzeitig sozialversicherungsrechtlich und 
steuerrechtlich als abhängig beschäftigt, aber arbeitsrechtlich als 
selbstständig angesehen werden können, wissen die meisten 
Sachbearbeiter*innen nicht genug. Wechselnde Ansprechpersonen 
erhöhen den Kommunikations-aufwand. In der Folge müssen sich 
hybrid beschäftigte Künstler*innen zu Expert*innen in eigener Sache 
weiterbilden und ihrerseits die Sachbearbeiter*innen beraten – statt 
beraten und angeleitet zu werden.

Viele Teilnehmende beschreiben dies als Informationsdschungel. 
Manchmal erfahren sie von den Erfahrungen ebenfalls betroffener 
Hybridkolleg*innen und erhalten von ihnen Formulierungsvorlagen, an 
denen sie sich orientieren können. Ihr Eindruck ist: Auf das System ist 
hierbei kein Verlass.

Noch mehr Arbeit fällt an, wenn Ämter – nichtwissend um die 
komplizierte Sachlage – Sanktionen verhängen oder 
Nichtbewilligungen aussprechen, denen dann widersprochen werden 
muss. Teilweise enden diese Auseinandersetzungen in zeit- und 
kostenaufwendigen Gerichtsverfahren. So etwas könnte durch 
Fachpersonal, das sich mit der Situation hybridbeschäftigter 
Künstler*innen auskennt, vermieden werden.

Das Nichtwissen um die Arbeitsrealität der hybrid beschäftigten 
Künstler*innen in Politik und Behörden zeigte sich in der Coronakrise. 
Die Soforthilfen sind dafür ein Beispiel: Um sie konnten sich Hybrid-
Beschäftigte nicht bewerben.

Hybrid-Beschäftigte erleben
Rechtsunsicherheit

„Eigentlich muss man als darstellende*r Künstler*in 
Sozialversicherungsrecht studiert haben, um gut durchs Berufsleben 
zu kommen“, brachte es jemand im Think-Tank der „Systemcheck“ 
Fachkonferenz im Dezember 2021 auf den Punkt. Die Situation birgt 
für hybridbeschäftigte Künstler*innen v. a. große Rechtsunsicherheit. 
Da ihr Arbeitsverhältnis von anderen abweicht, entstehen 
vielschichtige, parallel bestehende Rechtsverhältnisse. Sie bilden eine 
Komplexität, die die Administration nicht versteht bzw. vielfältig 
interpretiert. So kann selbst eine sorgfältige und aufrichtige Meldung 
und Dokumentation zu Leistungssanktionen oder existenzbedrohenden 
(Rück-)Forderungen der Sozial- und
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Steuersysteme führen. „Man kann als Künstler*in 24 Stunden pro Tag 
lang Bürger*in sein und macht trotzdem alles falsch“, sagte ein 
Kollege lakonisch.

Die Architektur der Regularien für die Normalarbeitssysteme
„Selbstständigkeit“ (völlige Freiheit ohne Absicherung) und „abhängige 
Beschäftigung“ (vollständige Absicherung ohne Freiheit) passt nicht 
zur Arbeitsrealität hybridbeschäftigter Künstler*innen. Die 
Rahmenbedingungen müssten sich nach der Arbeitsrealität richten, 
nicht umgekehrt.

Werte von Hybrid-Beschäftigten

Die Konstruktion der Normalarbeitsverhältnisse basiert auf Annahmen 
über Beziehungen und Werte, die in ihnen herrschen. Zum Beispiel ist 
Mitarbeiter*innenloyalität ein Wert aus dem System der abhängigen 
Beschäftigung. Er beschreibt das Treueverhalten von
Mitarbeiter*innen gegenüber ihrem Unternehmen – und umgekehrt.

Hybridbeschäftigte Künstler*innen erleben diesen Wert in der Regel 
genau umgekehrt: Im Gastvertragsalltag, also in der abhängigen 
Beschäftigung gibt es kaum Loyalität. Weder empfindet ein Theater 
den Darsteller*innen gegenüber Loyalität, noch hegen Künstler*innen 
Loyalität für das Theater. Das Theater erwartet die Erfüllung eines 
künstlerischen Spezialauftrags, der mit hauseigenem Personal nicht 
zu bewältigen ist. Die Künstler*innen arbeiten im Zweifelsfall für das 
Haus, das ihnen den interessanteren künstlerischen Auftrag oder die 
höhere Gage bietet.

Treue finden die Künstler*innen in den Teamkonstellationen ihrer 
Selbstständigkeit, in den freien Gruppen. Sie werden von den 
Künstler*innen selbst gewählt und basieren auf Vertrauen. Schließlich 
gehen sie als künstlerische GbRs oft füreinander das volle finanzielle 
Risiko ein. Sie funktionieren wie Bands, haben dieselben 
künstlerischen Haltungen und Zielen und bleiben oft jahrzehntelang 
zusammen.

Hybridbeschäftigte Künstler*innen und
ihre mächtigen Gegenüber

Da hybridbeschäftigte Künstler*innen an den Rändern der 
Normalarbeitssysteme tätig sind, könnten Marktteilnehmer*innen 
diese Unschärfe nutzen, um ihren Status zu ihrem eigenen Vorteil zu 
interpretieren. Dann beanspruchen die jeweils mächtigeren 
Marktteilnehmenden die Deutungshoheit für sich – bis zum Beweis des 
Gegenteils. Einen Beweis, den es nicht geben wird, denn wer legt sich 
schon mit den Mächtigeren an.

Zum Beispiel erhalten Gastkünstler*innen an Stadttheatern keine
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Entgeltfortzahlung bei Krankheit – für ausgefallene Vorstellungen gibt 
es kein Geld. Während der Coronapandemie erhielten
Gastkünstler*innen an Stadttheatern normalerweise kein 
Kurzarbeitergeld, auch wurden Ausfallgagen für stornierte Proben 
und Vorstellungen nur selten gezahlt, weil die meisten Stadttheater 
den arbeitsrechtlichen Status ihrer produktionsbezogenen 
Gastkünstler*innen zumindest in der Aufführungsphase als 
selbstständig interpretieren. Auf diese Weise können sie 
Betriebsrisiken auf die Gastkünstler*innen übertragen. Dies ist umso 
unverständlicher vor dem Hintergrund, dass ein öffentlich finanziertes 
Stadttheater nur ein Fünftel seines Budgets selbst erwirtschaften 
muss. 80 Prozent erhält es in der Regel aus Steuergeldern (Deutscher 
Bühnenverein, 2020) Hinzu kommt, dass diese Theater in der 
Hochzeit der Pandemie durch die Anmeldung von Kurzarbeit für ihre 
Stammbelegschaft nur noch sehr geringe Personalkosten hatten. So 
überrascht es nicht, dass viele Gastkünstler*innen sagen, sie seien von 
den Theatern im Regen stehengelassen worden.

Noch mächtiger als die Theater sind die Finanzbehörden und 
Sozialversicherungsträger. Da sie die Arbeit von Gastkünstler*innen 
an den Stadttheatern als abhängige Beschäftigung interpretieren –
auch wenn sie kurzfristig oder unständig ist –, erhalten 
Gastkünstler*innen während ihres Engagements Lohnzettel aus den 
Personalabteilungen der Theater, zahlen Lohnsteuer und führen 
Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung ab.

Gastkünstler*innen zahlen in alle Sozialversicherungssysteme ein, 
erhalten von ihnen aber nur selten angemessene Leistungen, weil sie 
keine oder zu geringe Leistungsansprüche haben, aufgrund fehlender 
Anwartschaftszeiten oder wegen Beitragslücken, die sich aus ihrer 
hybriden Erwerbsform ergeben. Jemand benannte dies im Workshop 
als „das Schlechteste aus zwei Welten“.

Welche Wünsche haben
hybridbeschäftigte Künstler*innen?

Ein Steuer- und Sozialversicherungssystem, das die Sondersituation 
einer Gruppe Berufstätiger nicht berücksichtigt, produziert 
Frustration und negative Reaktionen, obwohl – und das bestätigten 
alle Teilnehmenden des Workshops – die Überzeugung vom Sinn des 
solidarischen Sozialsystems groß ist. Alle möchten gern ihren Beitrag 
leisten. Privatisierungen sind für die meisten politisch und sozial keine 
Lösung.

Was also wünschen sich Hybrid-Beschäftigte?

1. Der Status „Hybrid-Beschäftigte*r“ benötigt die Anerkennung im
System und Modelle, mit denen systeminheränte Widersprüche
aufgelöst werden und ein angemessener, vereinfachter Zugang
entsteht.
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2. Eine bessere Koordinierung oder gar die Zusammenführung oder
Zentralisierung der Versicherungssysteme für Hybrid-Beschäftigte in
einem einheitlichen, zusammenwirkenden Gesamtkonzept.

3. Darauf aufbauend eine bessere Kommunikation und Koordination
der Systeme (z. B. Versicherungen, Steuer) durch geschulte
Expert*innen, Berater*innen und Vermittler*innen.

Dem zugrunde liegt der Wunsch der hybridbeschäftigten
Künstler*innen, sich durch die Reduzierung ihrer täglichen 
Verwaltungsarbeit wieder primär ihrer künstlerischen Arbeit widmen 
und damit ihren kulturellen und wirtschaftlichen Beitrag für die 
Gesellschaft leisten zu können.

Und welche Utopien entwickeln sie?

Am Ende des Workshops entwickelten die Teilnehmenden Utopien für 
die Zukunft ihrer beruflichen Rahmenbedingungen. Zwei Themen 
stechen hervor:

1. Mehr gesellschaftliche Relevanz für die darstellende Kunst und 
ihre Berufe

„Gesellschaftliche Wertschätzung für die Berufe der darstellenden 
Künste, vergleichbar mit der für ärztliches Personal und 

Ingenieur*innen.“

„Ich würde in Deutschland ein Bewusstsein dafür schaffen, dass
Kultur unser Land am Leben erhält.“

„Die Künste wären systemrelevant und als Pflichtaufgabe im
Grundgesetz verankert.“

Die Künstler*innen erhoffen sich von einem höheren Stellenwert von
Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft eine höhere Anerkennung
ihres Berufsstandes. Hieran zeigt sich der Wunsch, als Berufsbranche
gesellschaftlich so ernst genommen zu werden, dass die großen
Probleme in der Berufsausübung endlich angegangen und gelöst
werden.

2. Einfachere Rahmenbedingungen der Arbeit

„Ich würde eine steuerfinanzierte Bürgerversicherung für
Kranken-, Pflege- und Rente einführen.“

„Rechtliche Gleichstellung von selbstständigen und angestellten
Beschäftigungsverhältnissen. Jede*r wählt selbst, welche Variante

für sie*ihn am vorteilhaftesten ist (ähnlich der Steuerklasse).“

„Künstler*innen bekommen eine Grundsicherung.“
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„Eine Versicherung für alle Künstler*innen.“

Die Vorschläge der hybridbeschäftigten Künstler*innen 
veranschaulichen deren Suchbewegungen: die Suche nach 
Vereinfachung und Vereinheitlichung ihrer beruflichen 
Rahmenbedingungen. Und sie zeigen die Not, in der sich die 
Künstler*innen befinden. Nicht nur verlangt ihnen ihr Beruf oft ab, 
Kompromisse bei z. B. der Familienplanung und der Wohnsitzwahl zu 
machen. Sie werden auch noch durch die Überkomplexität ihrer 
beruflichen Rahmenbedingungen vom Staat und seinen Institutionen 
gezwungen, sich einen Großteil ihrer Zeit mit Administration zu 
beschäftigen – mit der sie sich sicherlich nie hatten beschäftigen 
wollen, wie ihre Berufswahl annehmen lässt.

Teil der Gesellschaft

„Eigentlich will ich nur spielen.“ Der Satz spiegelt die für viele 
Künstler*innen unerfreuliche Erkenntnis, dass sie für ihre Karriere viel 
mehr tun müssen als spielen: sich präsentieren, sichtbar sein, 
Jobakquise, Kontakte zu Medien, Agent*innen und Produzent*innen, 
Socializing bei Premierenfeiern und Branchentreffs, Fördermodelle 
kennen, Vertragsrecht, Verhandlungsgeschick, Branchenkenntnis, 
Networking, Mitwirkung bei Interessenvertretungen. So weit, so 
anstrengend, aber die meisten dieser Sekundärtugenden müssen 
Selbstständige beherrschen.

Für die Hybrid-Beschäftigten beginnt dann jedoch erst der dritte Teil 
ihres Arbeitspensums: die Auseinandersetzung mit Behörden und 
Versicherungen. Einige der Workshop-Teilnehmenden beschreiben, 
dass diese Gesamtlage dazu führt, dass sie das Vertrauen in das 
System verlieren. Oftmals sind sie gezwungen, „Winkelzüge“ zu 
betreiben, um ihre rechtmäßigen Ansprüche durchzusetzen. 
Insgesamt herrsche bei ihnen das Gefühl vor, als Berufsgruppe von 
der Gesellschaft und vom Staat geringgeschätzt zu werden.

Eine beunruhigende Wahrnehmung. Die Gesellschaft erwartet von 
Künstler*innen, dass sie uns spielend die Welt erklären. Wenn 
allerdings die Verwaltung die Kunst auffrisst und dazu führt, dass sich 
hybridbeschäftigte Künstler*innen zunehmend hilflos und von 
systeminheränten Paradoxien gelähmt und an den Rand gedrängt 
fühlen – wo bleibt in dieser Lage der Raum für das Spiel?

Spielraum hat nur die Person, die nicht mit dem 
Rücken zur Wand steht.
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Arbeit

20

Alexandra Manske



Hybride Arbeit: Eine neue Qualität von
Erwerbsarbeit

Die Ausdehnung von hybrider Arbeit kennzeichnet die 
arbeitsgesellschaftliche Epoche ab etwa Mitte der 1990er Jahre. 
Seitdem lässt sich eine kontinuierliche Bedeutungszunahme unsteter 
Erwerbsverhältnisse verzeichnen, die abhängige und selbstständige 
Arbeit zu hybrider Arbeit verknüpfen (Kay et al., 2018). Der Anteil der 
Erwerbsbevölkerung mit hybridem Erwerbsverlauf ist zwar mit gut 
fünf Prozent eher klein (Maier und Ivanov, 2018, 32). Allerdings deutet 
sich darin eine neue Qualität von Erwerbsarbeit an, weil hybrid 
Erwerbstätige auf Basis eines instabilen Erwerbsstatus agieren, der 
Statuswechsel zwischen verschiedenen Arbeits- und 
Beschäftigungsformen impliziert und zu einem episodischen 
Erwerbsverlauf führt. Dadurch wird auch der sogenannte 
Normallebensverlauf empfindlich fragmentiert (Kohli, 1985, 2003). 
Trotzdem ist er für die Sozialversicherung immer noch die 
entscheidende Referenzgröße. Anzunehmen ist, dass sich die 
Problematik der hybriden Arbeit im Zuge der Coronakrise für 
Selbstständige generell und insbesondere für Kulturarbeiter*innen 
weiter zugespitzt hat (Arndt et al., 2021; Bertschek und Sievek, 2020; 
Deutscher Bundestag, 2021; Kritikos, 2020). Insofern verliert die 
wohlfahrtsstaatliche Normalitätsannahme des „Normalarbeitnehmers“ 
sowie die idealtypische, arbeitsrechtliche Konstruktion von
„Arbeitnehmer versus Unternehmer“ weiter an Erklärungskraft
(Bögenhold und Fachinger, 2015; Bührmann et al., 2018).

Ziel dieses Beitrags ist es, hybride Arbeit aus soziologischer 
Perspektive näher zu bestimmen. Da es sich um ein noch wenig 
untersuchtes Phänomen handelt und noch keine systematische 
Analyse über hybride Arbeit in den darstellenden Künsten vorliegt, 
sind die vorliegenden Ausführungen als ein thematischer 
Problemaufriss auf Basis des Forschungsstandes zu verstehen. 
Zurückgreifen kann ich jedoch auf eigene Forschungsbefunde, in 
denen ich auf das Problem der hybriden Arbeit für die darstellenden 
Künste sowie den Kulturbereich allgemein aufmerksam mache
(Manske, 2015, 2016, 2018). Kein Zweifel kann daher daran bestehen, 
dass hybride Arbeit für viele Kulturarbeitende mit sozialpolitischen 
Kalamitäten bis hin zur Privatisierung sozialpolitischer Folgekosten 
verbunden ist (Manske, 2013). Meine Ausführungen werden von der 
These geleitet, dass hybride Arbeitsverhältnisse auf dem 
Kulturarbeitsmarkt einen (neuen) Baustein in episodisch 
strukturierten Erwerbsverläufen bilden, die sich im Spannungsfeld 
von abhängiger und selbstständiger Erwerbsarbeit entfalten und im 
Zusammenhang mit der marktorientierten Flexibilisierung des 
öffentlichen Kulturbetriebs zu sehen sind.

Der Text ist wie folgt gegliedert: Zuerst werde ich die Erwerbslage von 
Kulturarbeiter*innen in knappen Worten im Spiegel der 
Erwerbsstatistik und im spezifisch deutschen Erwerbssystem als 
prekäre Profession umreißen sowie in groben Zügen den Begriff
„hybride“ einordnen. Im Hauptteil beleuchte ich hybride Arbeit unter
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verschiedenen Aspekten als ein Phänomen der Erwerbshybridisierung. 
Im letzten Abschnitt fasse ich die Ausführungen zusammen und werfe 
einige Diskussionsfragen auf.

Kulturarbeiter*innen und neue
Arbeitsformen

Schon oft wurde Kultur- und Medienschaffenden eine
Vorreiter*innenrolle im gesellschaftlichen Wandel von Arbeit 
zugeschrieben, zuerst als Vorreiter für (solo-)selbstständige Arbeit, 
dann für prekäre Arbeit und neoliberale (Selbst-)Ausbeutungsformen 
(Boltanski und Chiapello, 2006; Haak und Schmid, 2001; Lorey, 2007; 
Reckwitz, 2017; Vester et al., 2001). Mittlerweile sind die 
Abweichungen von der Norm mehr oder weniger in der sozialen Mitte 
angekommen. Jedenfalls hat künstlerisch-kreative Arbeit ihren 
exotischen Charakter verloren und sich daher gewissermaßen 
normalisiert (Manske und Schnell, 2018).

Allerdings scheinen Kulturarbeitende gemeinsam mit den Erniedrigten 
der Arbeitswelt in den „lousy jobs“ (Goos and Manning, 2003) eine 
neue Vorreiter*innenrolle übernommen zu haben: als Pionier*innen 
hybrider Erwerbskonstellationen und Arbeitsverhältnisse (Manske, 
2015; Mirschel, 2018).

Kulturarbeit im Spiegel der
Erwerbsstatistik

Seit den 1970er Jahren sind Berufe im Kultur- und Kreativbereich für 
eine wachsende Anzahl von Menschen attraktiv (Manske, 2020; 
Söndermann, 2014). So arbeiteten im Jahr 2018 in Deutschland etwa 
1,8 Mio. Erwerbstätige im Kultur- und Kreativbereich, mehr als z. B. in 
der Finanzdienstleistungsbranche. Die Strukturen ihrer Erwerbsfelder 
sind überwiegend kleinteilig geprägt, darunter 260.000 Unternehmen, 
mehr als 258.000 Freiberufler*innen und Selbstständige sowie knapp 
300.000 Miniselbstständige, deren jährlicher Umsatz weniger als 
22.000 Euro beträgt (Deutscher Bundestag, 2021, 6).

Insbesondere die Soziallage der (kleinen) Freiberufler*innen und 
Selbstständigen ist von einer Prekarisierung auf hohem Niveau 
geprägt, also von einer meist hohen kulturellen, aber geringen 
ökonomischen Kapitalausstattung sowie einer berufsspezifischen, 
wohlfahrtsstaatlichen Teilhabe (Manske, 2007). Zwar existiert mit der 
Künstlersozialkasse (KSK) eine international einmalige soziale 
Absicherungsinstitution, die zu Recht wieder als sozialpolitische 
Errungenschaft gilt, während sie in der 2010er Dekade hart umkämpft 
war (Manske, 2013). Sie produziert jedoch Altersarmutsrisiken, die 
durch hybride Selbstständigkeit noch verschärft werden. Die Mehrheit 
der Kulturarbeitenden lebt in einem Wohlstand auf Widerruf und geht
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1 Genau genommen
plädiere ich für einen
feldsoziologischen
Zugang im Anschluss an
Pierre Bordieu (2001).
Aus Platzgründen kann
ich hier nicht näher
darauf eingehen (Manske,
2016).

potenziell einer Altersarmut entgegen.

Dabei kann die Erwerbstätigkeit im Kultur- und Kreativbereich anhand 
von zwei Konzepten gemessen werden. Nach dem Konzept der 
Kulturberufe werden alle in einem Kulturberuf tätigen Personen in die 
Analysen einbezogen, dagegen werden im Konzept der 
Kulturbeschäftigung nach Wirtschaftszweigen alle Beschäftigten 
einer Branche unabhängig von deren ausgeübten Beruf betrachtet. 
Nicht die Differenz der Berufsgruppen ist dabei der wesentliche 
Unterschied zwischen den beiden Systematiken, sondern die 
Konzeption nach Berufsgruppen vs. Wirtschaftszweigen (Liersch und 
Asef, 2015; Basten und Vitol, 2020).

In der politischen Berichterstattung sind beide Herangehensweisen 
gebräuchlich, wobei die Berichte des Bundeswirtschaftsministeriums 
für Wirtschaft und Energie (BmWi) eher mit dem Konzept der 
Wirtschaftszweige operieren (z. B. Bertschek et al., 2017), während 
Berichterstattungen mit einem eher kulturwissenschaftlichen Fokus, 
etwa der Enquete-Bericht Kultur in Deutschland oder die 
Untersuchungen des Deutschen Kulturrates, nahelegen, der Definition 
nach Berufsgruppen zu folgen (z. B. Schulz und Zimmermann, 2020).

Im Folgenden fokussiere ich auf den Kultur- und Kreativbereich 
entsprechend der Berufsklassifikation (KldB, 2020). Dabei wird sich 
jedoch zeigen, dass eine streng berufssoziologische 
Herangehensweise an Grenzen stößt und daher sinnvollerweise auf die 
Branchensystematik zurückzugreifen ist.1

Kulturberufe - eine prekäre Profession

Die Kulturberufe lassen sich aufgrund ihrer historisch gewachsenen 
Strukturmerkmale als prekäre Profession klassifizieren (Müller-
Jentsch, 2005). Ihre Kennzeichen sind geringe 
Beschäftigungssicherheit, geringe arbeitsmarktpolitische Regulierung, 
ein traditionell hoher Anteil an selbstständigen Erwerbsformen, 
projekt- und netzwerkgetriebene Arbeitsverhältnisse sowie hohe 
Einkommensrisiken. Die Einkommen sind sowohl auf Ebene der 
individuellen Bruttoerwerbseinkommen als auch auf Ebene der 
Haushaltsnettoeinkommen niedriger als der bundesdeutsche 
Durchschnitt, weisen allerdings entsprechend ihrer Superstarlogik 
enorme Ausschläge nach oben aus (Basten, 2019; Haak und Schmid, 
2001; Schulz und Zimmermann, 2020).

Zudem sind geschlechtsspezifische Ungleichheiten im Arbeitsmarkt
„Kultur“ drastischer ausgeprägt als in der übrigen Arbeitswelt, etwa 
im Hinblick auf Bezahlung und Aufstiegsmöglichkeiten. Die 
Geschlechterungleichheiten in der Kulturökonomie forcieren das für 
den deutschen Wohlfahrtsstaat typische Zuverdienermodell, was im 
Hinblick auf das Problem der hybriden Selbstständigkeit besonderer 
Aufmerksamkeit bedarf (Manske und Schnell, 2018).

Die berufliche Konstitution als prekäre Profession macht
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Erwerbstätige im Kultur- und Kreativsektor sozial verwundbar. Dies 
erhöht den Neigungswinkel in Richtung hybride Arbeit. So fand bereits 
Betzelt (2006) mehrgleisige Erwerbskarrieren für den Journalismus 
und die Designberufe. Keuchel (2009) diagnostiziert auf Basis des 
Report „Darstellende Künste", dass Individuen durch die 
Flexibilisierung von Arbeit im Kulturbereich quasi strukturell 
gezwungen werden, selbstständige und abhängige Arbeitsverhältnisse 
miteinander zu kombinieren. Die damit einhergehende Verunsicherung 
von Lebenslagen signalisiere eine Ökonomie der Not. Sie führe dazu, 
dass die Betreffenden alle sich bietenden Beschäftigungsmöglichkeiten 
annehmen würden. Ebenso sprechen die Befunde von Manske (2016) 
dafür, dass eine hybride Selbstständigkeit im Kern eine 
Unsicherheitsbewältigungsstrategie darstellt, die immer dann als 
kraftraubende Zerreißprobe erlebt wird, wenn die wirtschaftliche 
Lage anhaltend prekär bleibt.

Die Daten zeigen aber auch, dass die Ökonomie der Not nur die eine 
Seite der Medaille ist. Sie muss als dialektischer Zusammenhang mit 
einer Ökonomie der Selbstverwirklichung gedacht werden
(Bögenhold, 1985). Empirisch kann somit angenommen werden, dass 
es immer auch um die Idee einer berufsethisch zufriedenstellenden 
Lebensführung geht. Manske (2018) argumentiert deshalb weiter, dass 
die Erwerbsform „Selbstständigkeit“ von den Erwerbstätigen flexibel 
genutzt wird, um Berufs- und Lebenskonzepte mit 
Arbeitsmarktrealitäten zu synchronisieren.

Doch wie sich „hybride“ genauer verstehen lässt, ist noch nicht 
hinreichend geklärt. Der nächste Abschnitt beleuchtet den Begriff 
deshalb in gebotener Kürze etwas näher.

Hybride Arbeit - eine sehr kurze
Begriffsgeschichte

Als „hybride“ werden aus etymologischer Sicht soziale Dinge, 
Sachverhalte oder Formen bezeichnet, die aus einer Vermischung 
verschiedener Entitäten oder Fragmenten bestehen und deshalb nicht 
eindeutig zu klassifizieren sind. Im Duden heißt es dazu: „aus 
Verschiedenartigem zusammengesetzt, von zweierlei Herkunft; 
gemischt; zwitterhaft“ (duden.de). Merkmal von hybrider Arbeit ist 
demnach, dass sie von zweifacher Herkunft ist und sich zu etwas 
Neuem vermischt.

Darüber hinaus hat der Begriff „hybride“ in den letzten Jahren eine 
steile Karriere gemacht. Das Spektrum reicht von hybrider 
Kriegsführung über hybride Fahrzeugantriebe bis hin zu hybriden 
Sprechgewohnheiten und schließlich hybrider Arbeit. Seit der 
Coronakrise wird als hybride Arbeit zunehmend auch die Mischung 
von analog und online ausgeführten Tätigkeiten gemeint. Darum geht 
es im hier adressierten Problembereich im Kern nicht, wenngleich die 
Coronakrise gesellschaftliche Megatrends wie die Digitalisierung 
zweifellos verstärkt hat.
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Bereits seit Ende der 1990er Jahre wird von „hybrider 
Selbstständigkeit“ im Kulturbereich gesprochen – ohne jedoch den 
Terminus systematisch zu bestimmen (Gottschall und Betzelt, 2003; 
Egbringhoff, 2007). Zunächst war damit ein semiabhängiger 
Erwerbsstatus von z. B. Beschäftigten der Fernseh- und 
Medienbranche angesprochen, die als „feste Freie“ auf Basis eines 
arbeitnehmerähnlichen Status im Sinne von §12a Tarifvertragsgesetz 
(TVG) beschäftigt sind (Gottschall, 1999). Damals bestand das Neue 
darin, dass der Arbeitnehmendenstatus aufgeweicht und in eine 
tarifpolitisch regulierte neue Erwerbsform verwandelt wurde, nämlich 
in den arbeitnehmerähnlichen Status.

Sodann wurde mit „hybride“ eine „Selbstständigkeit auf Zeit“ 
umschrieben und darunter eine befristete Erwerbspassage 
verstanden (Egbringhoff, 2007, 345). Auch hier ist eine Vermischung 
von Erwerbsformen begrifflich erkennbar gemacht. Akzentuiert wurde 
hier stärker als zuvor eine subjektorientierte Perspektive. Zugleich 
fügt sich diese Lesart zu der Frage, ob Solo-Selbstständige ihren 
Erwerbsstatus eher als Übergang in eine andere Beschäftigungsform 
oder als dauerhafte Erwerbsform erleben (vgl. Koch, Rosemann und 
Späth, 2011). Unstete Arbeitsformen als „Übergangsarbeitsmarkt“
(ebd.) zu betrachten, der bei der nächstbesten Gelegenheit zugunsten 
einer abhängigen Beschäftigung wieder aufgegeben wird, steht in der 
Tradition des Normalarbeitsverhältnisses als normatives Leitbild
(Mückenberger, 1985).

Dagegen betrachten jüngere einschlägige Untersuchungen Push- und 
Pull-Faktoren in Richtung unstete Arbeit. So geben die in Bögenhold, 
Fachinger (2015), Gather et al. (2014) sowie in Bührmann et al. (2018) 
kompilierten Untersuchungsergebnisse aus z. B. dem 
Gesundheitssektor (Ruiner et al., 2018; Schürmann, Gather, 2018) und 
dem Kultur- und Mediensektor (Manske, 2014, 2015; Mirschel, 2017) 
differenzierte Einblicke in Strukturen und Prozesse von 
selbstständiger Arbeit und in den Arbeitsalltag von hybrid 
Arbeitenden.

Stärker kulturwissenschaftlich imprägnierte Studien interpretieren 
den Begriff zudem explizit als ein Phänomen sich wandelnder Macht-
und Herrschaftskonfigurationen (z. B. Manske, 2016; Völker, 2004). 
Einen zentralen Anknüpfungspunkt hierfür bieten die Postcolonial 
Studies, v. a. der US-Literaturwissenschaftler und Kulturtheoretiker 
Homi K. Bhabha (Bhabha, 2000). Im Zentrum seines Konzepts der 
Hybridität steht die Annahme, dass sich aufgrund von dialektischen 
Herrschaftsverhältnissen die kulturelle Identität von Kolonialmächten 
und Kolonialisierten gegenseitig befruchteten, sodass von einer 
hybriden kulturellen Identität gesprochen werden müsse. Ziel dieser 
kritischen Analyse kolonialer Diskurse ist es, „Zwischenraum-
Phänomene in den Blick zu nehmen und ihr Potenzial“ (Struve 2013, 
18) auszuloten.

In diesem Sinne fasste Völker (2004) das Konzept der hybriden, 
kulturellen Identität als habituell verankerte Doppelorientierungen. 
Deren Kennzeichen sei es, dass historisch gewachsene, subjektive 
Gewohnheiten und neue gesellschaftliche Realitäten 
aufeinanderstoßen und zu einem neuen, hybriden Ganzen gefügt
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werden (Völker, 2004, 162). Der Fokus liegt hierbei weniger auf den
objektiven Strukturen oder den Motiven als auf ihrem praktischen
Potenzial, also darauf, was die Individuen im Alltag daraus machen. Als
hybride Erwerbskonstellationen umschreibt Manske (2016) ein
arbeitsgesellschaftliches Herrschaftsverhältnis, das eine ökonomische
und soziale Zumutung für die Individuen darstellt, die sie bis zu einem
gewissen Grad eigenverantwortlich gestalten können und müssen.

Hybride Arbeit ist demnach instabil und unsicher, weil sie durch die
historisch gewachsenen, arbeits- und sozialpolitischen Raster fällt.
Zugleich ist sie einer Selbstermächtigung zugänglich, da hybride
Räume eben nicht eindeutig bestimmt sind. Im Falle der Kulturberufe
gilt dies einmal mehr, da sie im deutschen Arbeits- und Sozialmodell
strukturell spätestens seit den 1980er Jahren, d. h. seit Einführung der
KSK, gewissermaßen zwischen den Stühlen saßen (Gottschall und
Betzelt, 2003).

Insgesamt lassen sich nun hybride Arbeitsverhältnisse als unstetes
Erwerbsverhältnis und als historisch spezifischer Ausdruck von
postindustriell flexibilisierten Macht- und Herrschaftsprozessen der
Arbeitswelt beschreiben. Darum geht es im nächsten Abschnitt.

Erwerbshybridisierung und die
Flexibilisierung von Arbeit

Erwerbshybridisierung ist ein Bestandteil der Flexibilisierung von
Arbeit, die allgemein seit den 1980er und verstärkt seit den 1990er
Jahren unter dem Stichwort „Der flexible Mensch“ (Sennett, 1998) in
ihren Auswirkungen auf die alltägliche Lebensführung diskutiert wird
(Projektgruppe Alltägliche Lebensführung, 1995).

Der Begriff „Erwerbshybridisierung“ ist seit einiger Zeit in der
einschlägigen Forschung, insbesondere der Selbstständigenforschung
gebräuchlich. Von dort fand er Eingang in die politische Debatte (siehe
Deutscher Bundestag, 2020). Bührmann, Fachinger und Welskop-
Deffaa (2018, 3) definieren Erwerbshybridisierung als

„Phänomen, dass die individuelle Erwerbsbiografie verschiedene,
aufeinander folgende Phasen von abhängiger Erwerbstätigkeit und

Selbstständigkeit aufweist (die ‚serielle Erwerbshybridisierung‘),
als auch Mehrfachbeschäftigungen und Kombinationen von
abhängiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit im selben

Zeitraum (‚synchrone Erwerbshybridisierung‘).“

Hybride Arbeit dient im Folgenden als Oberbegriff, um die
arbeitsweltlichen Phänomene der Erwerbshybridisierung zu
beschreiben. Sie fängt den gesellschaftlichen Prozess einer partiellen
Vermischung von abhängiger und selbstständiger Arbeit begrifflich
ein. Ein verwandtes Phänomen stellen
Mehrfachbeschäftigungsverhältnisse dar. Gleichwohl sind sie ein
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2 Hintergrund sind
methodische und 
konzeptionelle 
Unterschiede in beiden 
Statistiken. Die 
Arbeitskräfteerhebung 
greift zurück auf die 
Auskunft der Befragten, 
die Beschäf-
tigungsstatisktik der BA 
beruht auf den gesetzlich 
vorgeschriebenen 
Meldungen zur 
Sozialversicherung (Graf 
et al., 2019, 2)

eigenständiges Phänomen der Flexibilisierung von Arbeit, wenngleich 
sie in ihrem historischen Ursprung gewisse historische Parallelen zur 
sozialpolitischen Katalyse von Solo-Selbstständigkeit aufweisen, die 
mit dem Namen Hartz verbunden sind (vgl. Butterwegge, 2018; 
Lessenich, 2008).

Im Zweifel verschränken sich Mehrfachbeschäftigungsverhältnisse 
und hybride Selbstständigkeit zu fragmentierten Erwerbsverläufen. 
Ein weiteres Kennzeichen von hybrider Arbeit ist, dass das 
Gesamterwerbseinkommen im Lebenslauf aus abhängiger sowie 
selbstständiger Arbeit stammt. In der Zusammenschau offenbart sich 
darin ein struktureller Anpassungsbedarf der sozialen 
Sicherungsinstitutionen, der auf Dauer womöglich einen 
strategischen, sozialpolitischen Richtungswechsel unvermeidbar 
macht (Bührmann, Fachinger und Welskop-Deffaa, 2018, 4; Schlegel, 
2018).

Vor diesem Hintergrund ist hybride Arbeit als ein weiterer 
Kristallisationspunkt der sukzessiven Auflösung der standardisierten 
Industriegesellschaft zu betrachten. Dies führte in einigen Bereichen 
der Sozialwissenschaften zu der Erkenntnis, dass „Pluralität die neue 
Normalität“ (Jürgens et al., 2018) ist. Allerdings handelt es sich dabei 
noch nicht um eine allgemein geteilte Einsicht. Vielmehr hinken viele 
gesellschaftliche Institutionen der sozialen Wirklichkeit hinterher, was 
für hybrid Erwerbstätige zu vielfachen Problemen führt. Ursachen 
hierfür liegen neben der sozialpolitischen Architektur in statistischen 
Unschärfen. Sie werden nun betrachtet.

Abgrenzungsprobleme der
Sozialberichterstattung

Das Statistische Bundesamt weist in seiner Arbeitskräfteerhebung 
eine „Zweitjobquote“ aus und subsummiert darunter alle 
Erwerbstätigen, die mehr als eine Tätigkeit ausüben, also auch die 
Haupt- und Nebenerwerbstätigkeit von Selbstständigen
(www.destatis.de). Dagegen sind Selbstständige im Datensatz der 
Bundesagentur für Arbeit ausgespart, da er auf den gesetzlich 
vorgeschriebenen Meldungen zur Sozialversicherung beruht
(Datenreport, 2021, 163; Graf et al., 2019, 2; vgl. Schulze Buschoff, 
2018).2 Die Bundesregierung spricht dagegen synonym von hybrid 
Selbstständigen und Mehrfacherwerbstätigen, was einer 
Unterscheidung von Haupt- und Nebenerwerb im Sinne des 
Statistischen Bundesamtes entspricht. Zum anderen ist damit eine 
Abgrenzung zu Mehrfachbeschäftigten getroffen (Deutscher 
Bundestag, 2020).

Mehrfachbeschäftigung umfasst nach § 7 SGB IV die Verkettung von 
abhängigen Beschäftigungsverhältnissen (Datenreport, 2021; 
Deutscher Bundestag, 2020; vgl. Gruber, 2019, 516). Wer von 
Beschäftigung spricht, adressiert folglich ein weisungsgebundenes 
Arbeitsverhältnis im Sinne der abhängigen Erwerbsform, in dem
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Beschäftigte in die Arbeitsorganisation der weisungsgebenden Person 
eingegliedert sind (§ 7 SGB IV; ähnlich §25 SGB III). Dieser 
Referenzpunkt manifestiert sich etwa auch in der Differenzierung der 
Kernerwerbstätigen der Sozialberichterstattung des Statistischen 
Bundesamtes. Darin wird unterschieden nach a) abhängig 
Beschäftigten, unterteilt in Normalarbeitnehmer*innen und atypisch 
Beschäftigte; b) Selbstständige mit und ohne Beschäftigte sowie c) 
mithelfende Familienangehörige (Datenreport, 2021, 158).

Die Systematik der Kernerwerbstätigen unterstreicht den Unterschied 
zwischen Beschäftigten und Selbstständigen. Selbstständige können 
qua sozialrechtlicher Definition nicht mehrfach beschäftigt sein, 
durchaus aber mehrfach erwerbstätig. Das ist der Kern der hybriden 
Selbstständigkeit, auf die ich weiter unten genauer eingehe. Dennoch 
birgt die statistische Ordnung von Kernerwerbstätigen 
problematische Schlussfolgerungen. Sie tragen zu den auch von der 
Bundesregierung konzedierten „Unschärfen“ in der statistischen 
Erfassung von hybriden Erwerbsformen bei (Deutscher Bundestag, 
2020, 2).

Um hingegen die Flexibilisierung von Erwerbsformen zu fassen, 
unterscheidet die Sozialberichterstattung zwischen Haupt- und 
Nebenerwerb oder Haupt- und Nebentätigkeit (vgl. z. B. Graf et al., 
2019). Dabei gilt als Haupterwerb jener mit dem höheren Entgelt bzw. 
der höheren Arbeitszeit (Klinger und Weber, 2019, 249). Nach dieser 
sozialrechtlich inspirierten Lesart übten laut Datenreport (2021) im 
Jahr 2019 rund 2,3 Mio. Personen neben ihrer Haupttätigkeit 
mindestens eine weitere Tätigkeit aus, überwiegend einen geringfügig 
entlohnten Nebenjob, also einen Minijob.

Komplizierter stellt sich die Lage aber im Kulturbereich dar. In den 
darstellenden Künsten ist mehrgleisiges Arbeiten immer öfter ein 
Fifty-Fifty-Arrangement von z. B. selbstständiger und befristeter 
Arbeit. Noch komplizierter wird es etwa, wenn z. B. der Minijob eine 
Art „Notnagel“ darstellt, bis z. B. die nächsten Fördermittel von der 
Kulturbehörde oder einer Stiftung bewilligt werden. Eine andere, 
bekannte Komplikation bietet das sogenannte Parsival-Urteil aus dem 
Jahr 2007 (GDBA, 2009).

Inwieweit vor dem Hintergrund der geschilderten oder ähnlichen Fälle 
die Unterscheidung von Haupt- und Nebenjob prinzipiell sinnvoll ist 
oder ob neben der Einkommenshöhe und der Arbeitszeit nicht auch 
andere Faktoren, etwa das Arbeitsethos und damit die innere 
Verstrickung mit dem Beruf berücksichtigt werden sollte, ist fraglich. 
Zumindest bedarf dieses Problem einer methodologischen Abwägung 
und empirischen Prüfung.

Insgesamt resultieren die Abgrenzungsprobleme in der 
Sozialberichterstattung zum einen daraus, dass in der gängigen 
Berichtssystematik die Annahme von Normalarbeit vs. atypischer 
Arbeit perpetuiert wird. Zum anderen unterliegt ihr der Gegensatz von 
abhängiger Beschäftigung vs. Selbstständigkeit. Angesichts von 
Erwerbshybridisierung wird dieser Gegensatz als empirische 
Beobachtungskategorie jedoch zunehmend unscharf. Die 
althergebrachte Klassifizierung von Erwerbstypen ist deshalb immer
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weniger geeignet, um die Arbeitswelt in Deutschland hinreichend
genau zu beschreiben.

 

Hybride Solo-Selbstständigkeit - das
Epizentrum hybrider Arbeit

Der Anteil hybrid Arbeitender an allen Erwerbstätigen hat sich seit
Mitte der 1990er Jahre fast verdoppelt (Maier und Ivanov, 2018, 32;
Kay et al., 2018). Dabei handelt es sich um eine Begleiterscheinung der
ebenfalls seit den 1990er Jahren anwachsenden Quote von Solo-
Selbstständigen. Heute arbeitet mehr als die Hälfte aller
Selbstständigen allein, ihre Anzahl in Deutschland ist seit den frühen
1990er Jahren um fast 75 Prozent gestiegen (Pongratz und Bührmann,
2018, 53).

Von hybrider Selbstständigkeit ist auszugehen, wenn die individuelle
Erwerbsbiografie aufeinander folgende Phasen von abhängiger und
selbstständiger Erwerbsarbeit durchläuft und/oder eine zeitgleiche
Kombination von abhängiger und selbstständiger Erwerbsarbeit
aufweist (Bührmann et al., 2018, 3; Manske, 2015, 44). Hybride
Selbstständigkeit beschreibt im Kern also die Ausübung einer
selbstständigen Tätigkeit parallel zu einer abhängigen Beschäftigung
(Kay und Suprinovic, 2019, 1).

Vielmehr signalisiert der Zuwachs hybrid Selbstständiger einen
Strukturwandel der selbstständigen Erwerbsform: Seit Ende der
1990er Jahre wurde er als Wandel von Selbstständigen mit
Beschäftigten zu Solo-Selbstständigkeit, d. h. Selbstständige ohne
Beschäftigte, typisiert. Eine nächste Phase des Strukturwandels von
selbstständiger Arbeit macht sich seit Mitte der 1990er Jahre als
Erwerbshybridisierung statistisch bemerkbar. Seitdem hat sich der
Anteil hybrid Selbstständiger an allen Selbstständigen verdoppelt: von
7,4 Prozent 1994 auf 16,4 Prozent im Jahr 2018 (Deutscher
Bundestag, 2020, 14).

Im Jahr 2018 gab es laut Statistischem Bundesamt 4,009 Mio.
Selbstständige. Wenn auch Nebentätigkeiten betrachtet werden,
arbeiteten im gleichen Jahr 4,673 Mio. Personen selbstständig. Davon
gingen 80 Prozent von ihnen nur einer Tätigkeit nach (absolut waren
das 3,8 Mio. Personen). 20 Prozent aller Selbstständigen waren in den
verschiedensten Formen hybride erwerbstätig, davon 442.000
Männer und 322.000 Frauen, d. h., 57,8 Prozent aller hybrid
arbeitenden Selbstständigen sind Männer, 42,8 Prozent sind Frauen
(Deutscher Bundestag, 2020, 13). Anders gesagt: Solo-
Selbstständigkeit und hybride Selbstständigkeit sind eng miteinander
verquickt, jedoch nicht deckungsgleich.

Schrittmacher der Erwerbshybridisierung ist der
Dienstleistungsbereich. Dort sind mit 81,7 Prozent die meisten
hybriden Erwerbsverhältnisse zu finden, v. a. in den freiberuflichen
Dienstleistungen, den Bereichen Erziehung und Unterricht,
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Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Kunst- und
Unterhaltungsbereich (Kay et al., 2018, 28, 46).

Eine besondere Rolle als Treiber hybrider Arbeit spielen Minijobs, also
die „geringfügige Beschäftigung“ (Klinger und Weber, 2019). Monsef,
Schäfer und Schmidt (2021, 47) konstatieren im Rekurs auf Eurostat-
Daten, dass im Jahr 2019 fast jede*r dritte Solo-Selbstständige im
Haupterwerb abhängig beschäftigt war. Dies trifft insbesondere auf
Frauen zu, die als Solo-Selbstständige im Dienstleistungsbereich im
Nebenerwerb arbeiten. Dort sei die Zahl weiblicher
Hybridselbstständiger im Zeitraum 2011 bis 2015 um mehr als
21 Prozent gestiegen, v. a. im Niedriglohnsektor, z. B. bei
haushaltsnahen Dienstleistungen (Gruber, 2019, 516).

Erwähnenswert ist ferner, dass die Quote hybrid Selbstständiger auch
während des Wirtschaftsbooms der 2010er Dekade anstieg, während
demgegenüber in dieser Phase die selbstständige Arbeit zurückging
(vgl. z. B. Brenke, 2015; Mayer und Ivanov, 2018; Schulze Buschoff,
2018). Eine weitere Besonderheit liegt laut Kay et al. (2018) darin, dass
hybride Selbstständigkeit häufig den Gründungsprozess kennzeichnet,
der aus einer abhängigen Beschäftigung heraus entsteht.

In diesen Fällen sei die Selbstständigkeit als Nebenerwerb zu
betrachten, sofern die abhängige Beschäftigung beibehalten wird.
Außerdem ist von einem Generationeneffekt auszugehen. Bei den
Geburtskohorten ab 1970 geht etwa die Hälfte der Selbstständigen
während der Gründungsphase noch einer anderen Tätigkeit nach.

Inwiefern die Befunde von Kay et al. (2018) auf Kulturarbeitende
zutreffen, ist eine empirisch offene Frage. Denn im Kulturbereich
handelt es sich oft nicht um dezidierte Gründungsprozesse, sondern
um gleitende Übergänge, z. B. von Ausbildung bzw. Studium ins
Berufsleben, oder um eine institutionelle forcierte Selbstständigkeit.
Doch wer sind eigentlich die Hybriden?

Wer sind die hybrid Arbeitenden?

Das soziodemografische Profil von hybrid Arbeitenden haben Monsef,
Schäfer und Schmidt (2021) herausgearbeitet. Sie betonen, dass
zwischen Mehrfach- und Hybridbeschäftigung differenziert werden
müsse, weil es sich hierbei um im Kern verschiedene soziale Gruppen
mit unterschiedlichem sozioökonomischem Hintergrund handele.

So sind Mehrfachbeschäftigte häufiger geringqualifiziert und haben
geringere Einkommen als Hybridbeschäftigte. Bei den
Mehrfachbeschäftigten im Sinne des § 7 SGB IV sind unter den
Nebenjobber*innen besonders häufig vertreten: Frauen, die im
Hauptberuf in Teilzeit arbeiten, Personen ausländischer Herkunft und
Personen mittleren Alters. Sie arbeiten in Haupt- und noch mehr mit
ihrer Nebenbeschäftigung primär im Dienstleistungsbereich (Klein und
Weber, 2019). Insbesondere in der Nebentätigkeit übt ein großer Teil,
fast 40 Prozent, eher einfache, ungelernte Tätigkeiten aus, etwa im
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Bereich Transport und Logistik, in Reinigungsdiensten bzw.
hauswirtschaftlichen Dienstleistungen, in der Gastronomie, im
Einzelhandel oder Sicherheitsgewerbe (Graf et al., 2019, 5). Die
höchste Wahrscheinlichkeit für einen Nebenjob besteht im untersten
Lohnsegment (Klinger und Weber, 2019, 257).

In der prekären Ökonomie der Mehrfachbeschäftigten ist der zentrale
Motor für Mehrfachbeschäftigung offenbar das Verlangen, das
niedrige Einkommen aus dem Hauptberuf aufzubessern. Allerdings
heißt das nicht, dass das Thema „Mehrfachbeschäftigung“ für
Erwerbstätige im Kultur- und Kreativsektor irrelevant wäre.
Insbesondere als Nebentätigkeit gewinnt die Arbeit im Kreativ- und
Lifestylebereich laut Graf et al. (2019, 5) an Bedeutung: fast jede*r
Fünfte der Befragten ist nebenberuflich in diesen Erwerbsfeldern
tätig. Das ist eine interessante Erkenntnis, die weiteren
Forschungsbedarf aufwirft und der empirischen Präzisierung bedarf.

Demgegenüber lassen sich die soziodemografischen Merkmale von
hybriden Selbstständigen wie folgt pointieren.

Hybrid Arbeitende sind relativ jung. Am stärksten ist die 
Altersgruppe der 40- bis 50-Jährigen vertreten, was sie als „jung“ 
im Vergleich zum Durchschnittsalter der abhängig Beschäftigten 
erscheinen lässt (Monsef, Schäfer und Schmidt, 2021, 48).
Hybrid Arbeitende sind weiß. Sie weisen mit 82,5 Prozent den 
größten Anteil von Personen ohne Migrationshintergrund auf (ebd., 
50).
Hybrid Arbeitende sind hochgebildet, denn knapp 41 Prozent haben 
einen Hochschulabschluss (ebd., 51).
Hybrid Arbeitende investieren in der Regel zehn und mehr Stunden 
pro Woche in ihren Nebenerwerb (ebd., 52).
Hybrid Arbeitende verfügen mit einem monatlichen 
Medianbruttoeinkommen von 3.000 Euro und einem Mittelwert von 
3.338 Euro/brutto/Monat über relativ hohe Einkommen im 
Vergleich zu abhängig Beschäftigten (ebd., 55).
Hybrid Arbeitende sind vorrangig im Dienstleistungsbereich tätig. 
Die größte Erwerbsgruppe stammt aus freiberuflichen und 
wissenschaftlichen Dienstleistungen. Sie machen einen Anteil von 
19 Prozent aus (Gruber, 2019, 517).

Bemerkenswert ist die geschlechtsspezifische Verteilung der
Hybriden. Bis zur Jahrtausendwende gab es hier einen leichten
Männerüberschuss – das Geschlechterverhältnis lag im Jahr 1994 bei
7,8 Prozent Männer (verglichen mit allen selbstständigen Männern) zu
6,3 Prozent Frauen (verglichen mit allen selbstständigen Frauen).
Seitdem ist der Frauenanteil innerhalb der jeweiligen Bezugsgruppe
überproportional gestiegen. Im Jahr 2018 gingen 14 Prozent aller
selbstständigen Männer einer hybriden Arbeit nach und 20,1 Prozent
aller selbstständigen Frauen (Deutscher Bundestag, 2020, 14).
Während die Anzahl der Selbstständigen im Haupterwerb seit 2015
leicht rückläufig ist (Brenke und Beznoska, 2016; Kreß und Weber,
2016), nimmt sie als zweites Standbein zu, und zwar insbesondere in
Form von Minijobs (Klinger und Weber, 2019; Kay, Schneck und
Suprinovič, 2018). Eine besondere Rolle spielen zunehmend Frauen,
die vorrangig im Nebenerwerb eine Solo-Selbstständigkeit aufnehmen
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(Gruber, 2019, 518). Diese Erkenntnis korrespondiert mit dem Befund, 
wonach der Kultur- und Kreativbereich eine herausragende 
Bedeutung als Nebenerwerb habe (Graf et al., 2019).

Beispiele hierfür sind z. B. Schauspieler*innen, die privaten 
Schauspielunterricht geben, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, 
oder freiberufliche Musiker*innen, von denen etwa 50 Prozent an 
kommunalen oder privaten Musikschulen jobben (Renz, 2016). Manske 
(2016) führt als Beispiel eine Kostümausstatterin an, die zeitgleich an 
öffentlichen und freien Theatern auf Projektbasis bzw. befristet 
beschäftigt ist, während sie außerdem auf eigene Rechnung als 
selbstständige Modedesignerin arbeitet. Als berufsfremde 
Querfinanzierung der eigentlichen Berufstätigkeit werden darüber 
hinaus oftmals sogenannte Brotjobs praktiziert, z. B. in Callcentern 
oder im Putz- und Wachgewerbe. Zwar bessern auch solche Arbeiten 
das Einkommen auf, können sich aber als „Karrierehemmer“ und
„Nebenjobfalle“ erweisen.

Hybride Arbeit im Erwerbsverlauf

Die empirischen Befunde der Selbstständigenforschung 
unterstreichen, dass Erwerbsverläufe zunehmend von einer 
konjunktur-, branchen- und lebensabhängigen Heterogenisierung von 
Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen geprägt sind. Demnach 
unterliegt die selbstständige Erwerbsform einer Flexibilisierung und 
fragmentiert sich zunehmend in Episoden (Kay et al., 2018; Manske, 
2015; Pongratz und Bührmann, 2018; Welskop-Deffaa, 2018)

Auch in der vergleichsweise standardisierten Industriegesellschaft der 
Nachkriegsphase bis in die späten 1970er Jahre gab es Erwerbstätige 
mit diskontinuierlichen und hybriden Erwerbsverläufen, v. a. Frauen, 
bisweilen auch Männer (Krüger, 2001; Vester et al., 2001). Während es 
sich dabei jedoch primär um die für die Nachkriegszeit bezeichnende, 
geschlechtsspezifische Institutionalisierung von Lebensläufen 
handelte, artikuliert sich in hybriden Erwerbsverläufen der 
Gegenwartsgesellschaft eine voranschreitende De-
Institutionalisierung von Lebensläufen. Freilich ist auch dieser Prozess 
gegendert, wie sich u. a. am hohen Frauenanteil in der geringfügigen 
Beschäftigung und an deren Bedeutung als Nebenjob ablesen lässt
(Gruber, 2019; Klinger und Weber, 2019).

Weitgehend unstrittig ist, dass Selbstständigkeit nicht mehr 
hinreichend als (in sich geschlossene) Erwerbsform charakterisiert ist, 
sondern dass seit den 1990er Jahren Statuswechsel zwischen 
verschiedenen Arbeits- und Beschäftigungsformen häufiger werden. 
So umfassen die Erwerbsverläufe von Selbstständigen im 
Durchschnitt gut zwei Selbstständigkeits- und im Extremfall bis zu 17 
Erwerbsepisoden (Kay et al., 2018, 40 ff.).

Offen ist dagegen, inwieweit hybride Arbeit als Treiberin für
„Aufstockerphasen“ zu betrachten ist. In welchem Zusammenhang 
hybride Arbeit und die Beanspruchung von Grundsicherung („Hartz
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IV“) stehen, ist eine im Kern bislang unbeantwortete Frage. Zu prüfen
wären hier außerdem geschlechtsspezifische Aspekte und die
Bedeutung der sozialen Klassenzugehörigkeit als Prädiktor für durch
Grundsicherung fragmentierte Erwerbsverläufe. Zu berücksichtigen
ist, dass der Kulturbereich einen Mittelschichtsbias aufweist, der aber
durchaus vertikal differenziert ist und seine eigene soziale
Klassenproblematik aufweist (Manske, 2016, 2020; Reckwitz, 2017).

Anzunehmen ist ferner, dass die Coronakrise dem Problemkomplex
eine neue Dynamik verleiht. Angesichts der lockdownbedingten,
dramatischen Einkommenseinbußen von Kulturschaffenden generell,
aber insbesondere von freiberuflichen Bühnenarbeiter*innen ist eine
verschärfte Fragmentierung von Erwerbsbiografien zu erwarten, etwa
infolge von Aufstockungen des Lebensunterhaltes durch Hartz IV oder
durch eine stärkere Hinwendung zu Nebenjobs, um den
Lebensunterhalt irgendwie zu sichern.

In ersten empirischen Untersuchungen von Coronafolgen wird eine
steigende Quote versteckter Armut unter Kulturarbeiter*innen sowie
eine Vertiefung der Spaltung dieses Erwerbsbereiches befürchtet –
trotz Coronanothilfen. Eine weitere Konsequenz ist eine
Neuverhandlung von existenzsichernder und identitätsstiftender
Arbeit (BmWi, 2021; Arndt et al., 2021; Deutscher Bundestag, 2021;
Marquardt und Hübgen, 2021). Laut einer Umfrage des Verbandes der
Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD) in Kooperation mit
dem ZEW Mannheim und dem Forschungszentrum Mittelstand aus
dem ersten Lockdown im April 2020 befürchteten damals 28 Prozent
der befragten Kulturarbeiter*innen, dass sie ihre Selbstständigkeit
innerhalb der nächsten zwölf Monate, also bis Mitte 2021, aufgeben
müssen. 69 Prozent konnten ihre Tätigkeit zum Befragungszeitpunkt
nicht ausüben und 65 Prozent hatten eine Soforthilfe bei Bund oder
Ländern beantragt (Bertschek und Erdsiek, 2020, 4). Demgegenüber
wurde bislang nicht systematisch beleuchtet, inwieweit sich hybride
Erwerbsverläufe entlang von marktspezifischen Organisationsweisen
deklinieren und welche Auswirkungen die Coronafolgen in dieser
Hinsicht haben. Es existieren keine systematisch vergleichenden,
empirischen Untersuchungen darüber, wie die gesellschaftliche
Bewältigung der Coronakrise den öffentlichen vs. den „freien“
Kulturbetrieb tangiert.

Unklar ist bislang, welche Rolle hybride Selbstständigkeit im
Erwerbsverlauf tatsächlich spielt, welchen zeitlichen Dynamiken
mehrgleisige Erwerbskarrieren unterliegen oder wie viele
Selbstständige im Laufe ihres Erwerbslebens hybride arbeiten
(Deutscher Bundestag, 2020, 3).

Hybride Arbeit ist mehr als „Multijobbing“

Um unstete Erwerbsverläufe und hybride Arbeit im Kultur- und
Medienbereich zu beschreiben, wird im englischsprachigen Kontext
seit Mitte der 1990er Jahre vom „Multijobbing“ (Handy, 1995) sowie
von „Portfoliokarrieren“ (Gill, 2002) gesprochen. Gemeint ist damit im
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Kern, dass sich die Erwerbsverläufe durch eine große Diskontinuität 
auszeichnen, in deren Verlauf ständig mehrere Projekte parallel und 
im Rahmen eines selbstständigen Erwerbsstatus ausgeführt werden 
(Lingo und Tepper, 2013; Throsby und Zednik, 2011).

Naheliegend scheint es daher zunächst, auch die auf dem deutschen 
Kulturarbeitsmarkt auftretende hybride Arbeit als „Multijobbing“ zu 
bezeichnen. Das klingt zeitgemäß denglish. Doch muss die 
Terminologie vor dem Hintergrund einer traditionell starken 
Marktvermitteltheit der liberal verfassten Kulturarbeitsmärkte der 
angloamerikanischen Wohlfahrtswelt gesehen werden. Daher zeigt 
sich bei näherer Betrachtung, dass der Begriff „Multijobbing“ die 
hiesigen Verhältnisse unzureichend beschreibt. Denn er lässt sich 
nicht ohne weiteres auf das deutsche Erwerbs- und Sozialsystem mit 
seinen starken, sozialversicherungsrechtlichen Institutionen 
übertragen.

In Bezug auf Flexibilisierungsprozesse im hiesigen Kulturarbeitsmarkt 
ist vielmehr die nationalspezifische Architektur des Wohlfahrtsstaates 
sowie die föderale Arbeitsteilung der Kulturpolitik zu berücksichtigen 
(z. B. Butterwegge, 2018; von Beyme, 2012). Einen historischen 
Wendepunkt stellen indes die frühen 90er Jahre dar. Diese Dekade 
kennzeichnet eine marktgetriebene Flexibilisierung auch des 
Kulturbereiches und seiner Institutionen, die durch neue, betriebliche 
Organisationskonzepte gemanagt wurde (Crückeberg und Steinhauer, 
2021; Manske i. E.).

Ebert et al. (2012) betonten schon früh in einem Gutachten für das 
BKM, dass die betrieblichen Konzepte des „New Public Managements“ 
die Kulturbetriebe vor Rentabilitätsanforderungen stellen und deshalb 
Rationalisierungen antreiben. Manske (i. E.) rekonstruiert neben den 
arbeitsorganisatorischen Konsequenzen arbeitspolitische Folgen, 
welche die kulturpolitische Adressierung des öffentlichen Theaters als 
„Quasi-Markt“ zeitigt. Im Hinblick auf die Beschäftigungsbedingungen 
habe die marktorientierte Flexibilisierung eine vielgestaltige 
Prekarisierung, eine Implementierung „atmender Ensembles“ im Sinne 
einer Installierung von Rand- und Kernbelegschaften und eine 
voranschreitende Fragmentierung von ohnehin befristeten 
Beschäftigungsverhältnissen nach sich gezogen. In der freien Szene 
forciert demgegenüber das ökonomische Dilemma der 
Fördermittelabhängigkeit die Neigung zu hybrider Arbeit.

Fazit: Hierzulande ist eine spezifische „Vermarktlichung“ von 
Kulturbetrieben zu konstatieren. Sie findet im Kontext des deutschen 
Sozialversicherungsstaates statt. Zugleich wirken auf der 
institutionellen Ebene neoklassisch inspirierte Managementkonzepte 
der Kulturinstitutionen als kulturpolitische Treiberinnen von hybrider 
Arbeit. Wenngleich die Datenlage bislang keine abschließende 
Beurteilung über das Ausmaß erlaubt, lässt sich im Anschluss an 
Ebert et al. (2012) sowie Keuchel (2009) vermuten, dass etwa 20 bis 
30 Prozent aller Kultur- und Medienschaffenden hybride 
Erwerbskarrieren aufweisen.

Vor diesem Hintergrund schlägt Manske (2015, 2018) eine 
Suchheuristik entlang von drei Dimensionen vor, um die
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Wechselwirkung von institutionell veränderten Marktbedingungen und
Erwerbsverläufen in den Blick zu bekommen. Die erste Dimension
bezieht sich auf Brückenschläge zwischen verschiedenen
Erwerbsfeldern. Die zweite Dimension bezieht sich auf das Pendeln
zwischen selbstständiger und abhängiger Arbeit, umfasst also das
Pendeln zwischen Erwerbsformen. Die dritte Dimension bezieht sich
auf subjektive Bewältigungsstrategien und fokussiert berufsethische
Motive für hybride Arbeit. In deren fragmentierten Erwerbsverläufen
wechseln sich schließlich Perioden der Beschäftigung, der
Arbeitslosigkeit mit und ohne Sozialleistungsanspruch mit Phasen ab,
in denen die Betroffenen neue Projekte konzipieren, nach
Finanzierungsmöglichkeiten für ihre Projekte suchen und mehrere
Beschäftigungen innerhalb sowie außerhalb des Kultursektors
ausüben. Das Problem neuer Arbeitsformen im Kulturbereich lässt
sich insofern nicht befriedigend als Multijobbing erklären.

Schlusswort

Ziel dieses Dossierbeitrags ist es, hybride Arbeit aus soziologischer
Perspektive unter besonderer Berücksichtigung des Kulturbereiches
zu beleuchten. Hierfür wurde zum einen der Literaturstand zum
Thema gesichtet. Zum anderen wurde vor dem Hintergrund eigener
empirischer Forschungsergebnisse im Kultur- und Kreativbereich
argumentiert, dass Erwerbskarrieren von Kultur- und
Medienschaffenden respektive darstellenden Künstler*innen
zunehmend mehrgleisig, also hybride, verlaufen. Als prekäre
Professionen sind sie strukturell prädisponiert für hybrides Arbeiten.

Im Großen und Ganzen ist hybride Arbeit ein Ausdruck postindustriell
flexibilisierter Macht- und Herrschaftsprozesse der Arbeitswelt.
Terminologisch handelt es sich um ein sozialwissenschaftliches
Konzept, das von der Selbstständigenforschung zunehmend Eingang
in den politischen Diskurs findet. Bisweilen wird mit einem weiten
Begriff von hybrider Arbeit operiert, der darunter sowohl die
Verknüpfung verschiedener abhängiger Beschäftigungsverhältnisse
sowie die Kombination von abhängiger und selbstständiger
Erwerbsarbeit fasst. Nach meiner Auffassung sollte ein enger Begriff
von hybrider Arbeit verwandt werden, um eine Trennschärfe der
verschiedenen Formen von Erwerbshybridisierung zu gewährleisten.
Während Mehrfachbeschäftigung die synchrone Verkettung
abhängiger Beschäftigungsverhältnisse erfasst, meint hybride
Selbstständigkeit die synchrone und/oder serielle Verknüpfung
verschiedener Erwerbsformen oder die Überbrückung verschiedener
Berufs- und Erwerbsfelder.

Das zeithistorisch Typische von hybrider Arbeit ist folglich, dass sie
eine Vermischung von traditionell gegensätzlichen Erwerbsformen
bzw. eine Verkettung verschiedener Beschäftigungsverhältnisse und
schließlich fragmentierte Erwerbsbiografien umschreibt. Sie impliziert
eine zunehmende Planungsunsicherheit des Lebensverlaufs, aber
auch der alltäglichen Alltagsorganisation. Ein auffälliges Merkmal ist
die Fragmentierung von Erwerbsbiografien, die notwendigerweise mit
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hybrider Arbeit und ihrem instabilen Erwerbsstatus einhergeht. Dabei
mag die Klassifizierung in Haupt- und Nebenerwerb aus
finanzökonomischer oder arbeitsrechtlicher Sicht sinnvoll sein.

Aus soziologischer Sicht unterläuft der Prozess der
Erwerbshybridisierung die statistischen Kategorien der
Kernerwerbstätigen. In Bezug auf die prekären Professionen des
Kultur- und Kreativsektors erscheint es deshalb eher als
methodologische Frage, inwieweit diese Klassifizierung angewendet
wird. Deutlich wurde auch, wie hybride Erwerbskarrieren bewährte
arbeits- sowie sozialrechtliche Kategorien lahmlegen und systemische
Antworten erfordern. Mit der Erwerbstätigenversicherung steht indes
schon länger eine Option im Raum (Schlegel, 2018).

Insgesamt existiert eine enorme Datenlücke. Eine genaue Beurteilung
über das Ausmaß von hybrider Arbeit im Kulturbereich und ihrer
Antriebsfedern steht noch aus. Es bleibt zu klären, welche Rolle
ökonomische, sozialpolitische, subjektive Motive bei hybrider Arbeit
spielen, inwieweit sie branchen- sowie marktspezifisch zu erklären
sind, welche sozialen Gruppen entlang welcher Ungleichheitsachsen
(Gender, Alter, Herkunft) besonders betroffen sind und in welchen
Konstellationen sie hybride arbeiten. Um die Effekte auf den
Erwerbsverlauf zu messen, wären insbesondere Längsschnittstudien
oder zumindest Paneluntersuchungen wünschenswert. Doch nach
allem, was wir wissen, ist die marktorientierte Flexibilisierung im
Zusammenhang mit unberechenbaren Einkommensverhältnissen eine
wichtige Triebfeder für die Zunahme von hybriden Erwerbsverläufen
im Kulturbereich.
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Im folgenden Beitrag werden hybride Vertragsverhältnisse in den 
darstellenden Künsten aus rechtlicher Perspektive beleuchtet. Er ist 
ein erster Befund der zentralen arbeits- und sozialrechtlichen 
Herausforderungen, vor denen Hybrid-Beschäftigte stehen. Im Fokus 
des Beitrags stehen Kunstschaffende, die einer künstlerischen 
Gasttätigkeit in abhängiger Beschäftigung an einem Theater 
nachgehen. Hinzutreten können selbstständige Tätigkeiten oder 
künstlerische, nichtkettenmäßige Angestelltenverhältnisse. Die 
Annäherung an die Rechtsfragen erfolgt über fiktive Fallbeispiele aus 
der darstellenden Kunst.

Aus Sicht des Arbeitsrechts stellt sich die Frage nach einem An-
spruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, nach Lohnzahlungen 
bei Unmöglichkeit oder nach der Verteilung von Risiken durch z. B. 
Vertragsklauseln. Um sie zu beantworten, muss vorgelagert eine 
Zuordnung zu den Kategorien „abhängige Beschäftigung“ und
„Selbstständigkeit“ erfolgen. Einige Theater behandeln 
Gastdarsteller*innen als abhängig Beschäftigte, andere als 
selbständig Beschäftigte.

Sozialversicherungsrechtlich ist hingegen nicht die Abgrenzung 
komplex. Vielmehr sind die Rechtsfolgen der jeweiligen sozial-
rechtlichen Einordnung (abhängig beschäftigt oder selbstständig) 
schwierig. Theater stellen Gastdarsteller*innen sozialrechtlich in der 
Regel an, selbst, wenn sie diese Darsteller*innen arbeitsrechtlich als 
Selbständige behandeln. Je nach Schwerpunkt des 
Tätigkeitsspektrums in der abhängigen Beschäftigung oder 
Selbstständigkeit greifen unterschiedliche Sicherungsnetze, auch 
variiert der Umfang der sozialen Absicherung. Dem 
sozialversicherungsrechtlichen Status sind Fragen zuzuordnen, die 
die Durchversicherung bei tageweiser Beschäftigung betreffen, aber 
auch den Sonderversicherungsstatus von Hybrid-Beschäftigten in 
unständiger Beschäftigung und Scheinselbstständigkeit sowie die 
KSK-Versicherungspflicht.

Zudem ergeben sich für Hybrid-Beschäftigte abseits der rechtlichen 
Dogmatik tatsächliche Erschwernisse. Allen voran der hohe 
bürokratische Aufwand, den sie betreiben, um ihre Tätigkeiten 
behördlich anzuzeigen (z. B. Meldung des Endes des 
Anstellungsverhältnisses bei der KSK, An- und Abmeldung beim 
Arbeitsamt). Versäumnisse oder Fehler jedoch zeitigen 
schwerwiegende Konsequenzen. Gleichzeitig können den Behörden 
aufgrund der Spezialität hybrider Vertragsverhältnisse in den 
dar-stellenden Künsten Fehler bei der Rechtsanwendung unterlaufen.

Was verstehen wir unter „hybrid“?

Hybride Arbeitsverhältnisse liegen unserer Definition nach vor, wenn 
Kunstschaffende kumulativ

einer befristeten Gasttätigkeit in abhängiger Beschäftigung und 
einer selbständigen Tätigkeit und/oder einer weiteren
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künstlerischen, befristeten Tätigkeiten (die nicht kettenmäßig 
verlängert wird)

nachgehen.

Demnach sind Hybride nach unserer Definition solche, die einen 
befristeten Gastspielvertrag an einem Theater haben und daneben 
selbstständig tätig sind und/oder noch einen weiteren künstlerischen 
befristeten (Gastspiel)vertrag haben.

Der Begriff „Gastverpflichtung“ ist im Kontext dieses Papiers auf die 
an Stadt- und Staatstheatern üblichen Gastspielverträge 
zurückzuführen, auf deren Grundlage Arbeitgeber*innen ihr ständiges 
Personal zur Ausgestaltung des Spielplanes durch zusätzliche 
Darsteller*innen ergänzen (vgl. § 1 Absatz 5 S. 2 NV Bühne).

Nicht zu den hybridarbeitenden darstellenden Kunstschaffenden 
zählen demnach diejenigen,

die einer künstlerischen Festanstellung in Vollzeit nachgehen 
und die als Solo-Selbstständige künstlerisch tätig sind und 
ggf. zusätzlich nichtkünstlerisch in Anstellung oder 
selbstständig arbeiten.

Die in diesem Papier gewählte Definition erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, sondern dient dazu, typische Konstellationen von 
Hybrid-Beschäftigten zu beleuchten.

Hybride Vertragsverhältnisse und die
Herausforderungen im Arbeits- und
Sozialversicherungsrecht

Bei hybriden Vertragsverhältnissen stehen Kunstschaffende häufig vor 
arbeits- und vor sozialversicherungsrechtlichen Herausforderungen. 
Die Ursache dafür ist nicht zwingend die Hybridität, sie kann 
unabhängig von ihr sein. Bei Hybrid-Beschäftigten stellen sich neben 
Fragen des Sozialversicherungsrechts (Unständigkeit, KSK, 
Durchversicherung, Scheinselbständigkeit), arbeitsrechtliche Fragen 
(Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Lohnzahlung bei 
Unmöglichkeit sowie Fragen nach der Verteilung von Risiken durch z. 
B. Coronavertragsklauseln).

Hybrid-Beschäftigte müssen zudem einen großen bürokratischen 
Aufwand betreiben, um ihre Tätigkeiten anzuzeigen (z. B. Meldung 
Endes eines Anstellungsverhältnisses bei der Künstlersozialkasse
[KSK], An- und Abmeldung beim Arbeitsamt). Versäumnisse und 
Fehler können schwerwiegende Konsequenzen für Hybrid-
Beschäftigte haben.

Beide Rechtsgebiete (das Arbeit- und das Sozialrecht) unterscheiden 
zwischen abhängiger Beschäftigung und Selbstständigkeit. Daraus 
leiten sich für Kunstschaffende unterschiedliche Rechtsfolgen ab.
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Arbeitsrechtliche Perspektive

Für das Arbeitsrecht steht die Abgrenzung zwischen abhängiger 
Beschäftigung und Selbständigkeit der Gastspielverpflichteten im 
Vordergrund. Die Theater handhaben die arbeitsrechtliche 
Einordnung der Gäste in der Praxis unterschiedlich. Einige ordnen 
Gäste als abhängig Beschäftigte ein, andere als selbstständig. Die 
jeweilige Einordnung des arbeitsrechtlichen Status führt zu 
unterschiedlichen Ansprüchen der Gastspielverpflichteten gegen das 
Theater. Arbeitsrechtlich abhängig Beschäftigte haben in der Regel 
einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall oder auf 
Lohnfortzahlung z. B. bei pandemiebedingten Theaterschließungen
(Unmöglichkeit wie etwa pandemiebedingte Theaterschließungen).

Sozialversicherungsrechtliche Perspektive

Gastspielverpflichtete an Stadt- und Staatstheatern werden in der 
Regel sozialrechtlich als abhängig Beschäftigte eingeordnet. Dies gilt 
auch dann, wenn sie arbeitsrechtlich als selbstständig eingestuft 
werden. Somit rückt aus sozialrechtlicher Perspektive bei 
Gastspielverpflichteten nicht die Frage, ob sie selbstständig oder 
abhängig beschäftigt sind, in den Vordergrund.  Vielmehr ist die 
Rechtsfolgenseite der jeweiligen sozialrechtlichen Einordnung
(abhängig beschäftigt oder selbstständig) für Hybrid-Beschäftigte 
komplex. Je nach Schwerpunkt ihres Tätigkeitsspektrums in der 
abhängigen Beschäftigung oder der Selbstständigkeit greifen 
unterschiedliche Sicherungsnetze, die nicht auf hybride 
Arbeitsbiografien ausgerichtet sind. Dem 
sozialversicherungsrechtlichen Status sind Fragen hierzu zuzuordnen:

Durchversicherung bei tageweiser Beschäftigung 
Sonderversicherungsstatus von Hybrid-Beschäftigten in 
unständiger Beschäftigung
Abgrenzung zwischen abhängiger Beschäftigung und 
Selbständigkeit (Scheinselbständigkeit) für Solo-Selbständige

Herausforderungen im Arbeitsrecht

Im Arbeitsrecht genießen Arbeitnehmende einen höheren Schutz als 
Selbstständige. Nach dem Gesetz und der Rechtsprechung, die das 
Gesetz auslegt, müssen Arbeitgebende das Risiko tragen, dass ihre 
Beschäftigten krank werden oder zum Beispiel eine Pandemie das 
Arbeiten verunmöglicht. In solchen Fällen haben Arbeitnehmende 
Ansprüche auf eine Lohnfortzahlung/Lohn.

Konflikte bei einer Bezahlung im Krank-
heitsfall oder bei pandemiebedingter 
Produktionsabsage
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Beispiel: Arbeitsvertrag ohne
Vertragsklausel

Sachverhalt

Sänger Y gibt eigene Konzerte (selbstständig) und arbeitet daneben 
immer wieder als Gast an Stadt- und Staatstheatern. Für eine 
Operette an einem Theater übernimmt er als Gast eine Rolle. Am 16. 
November 2019 soll die Premiere stattfinden. Als Probenzeitraum 
werden festgelegt die Wochen im Anschluss an die Spielzeit im 
Sommer bis zur Premiere. Y wird in dieser Zeit in einer Gastwohnung 
des Theaters einquartiert und probt mit dem ständigen Ensemble die 
neue Inszenierung an sechs Tagen in der Woche (ganztägig). Wochen-
und Tagespläne mit Probenzeiten und Räumlichkeiten gibt das 
Theater Y vor. Die Vorstellungen im Anschluss an die Premiere sind 
über die Spielzeit des Theaters verteilt, Terminänderungen könnten 
durch das Theater vorgenommen werden. Y erhält für den 
Probenzeitraum (acht Wochen) 6.000 Euro brutto. Die Vorstellungen 
werden mit jeweils 400 Euro brutto vergütet.

Y singt die Premiere. Im Dezember wird er krank, er muss 
Vorstellungen absagen. Das Theater überweist Anfang Januar 
weniger Geld, als Y erwartet hat. Insgesamt zieht es 4.000 Euro 
brutto für die zehn abgesagten Vorstellungen ab. Auf Nachfrage teilt 
das Theater Y mit, dass er seinen Vertragspflichten nicht 
nachgekommen sei, daher müsse es die vereinbarte Gage nicht 
zahlen. Als Solo-Selbständiger sei er nicht am Haus angestellt; das 
finanzielle Risiko bei einer Erkrankung müsse er selbst tragen.

Sachverhaltsabwandlung

Ab Ende Januar 2020 nimmt die Coronapandemie in Deutschland 
Fahrt auf. Ende März 2020 kommt es zum ersten Lockdown. 
Sämtliche geplante Vorstellungen entfallen. Auch in diesem Fall 
weigert sich das Theater, dem Sänger Y eine Vergütung zu zahlen. 
Niemand habe die Pandemie voraussehen können, es sei nicht Schuld 
des Theaters, dass der Bühnenbetrieb stillgelegt sei. Y sei als Gast 
nicht wie das Ensemble am Theater angestellt, er müsse als Solo-
Selbstständiger sein Betriebsrisiko selbst tragen.

Arbeitnehmendenstatus

In beiden Beispielen beruft sich das Theater auf den Status von Y als 
soloselbstständigem Gastkünstler. Die Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall bei nicht vorübergehender Verhinderung und 
pandemiebedingtem Vorstellungsausfall (durch einen Lockdown) gilt 
nach dem Gesetz und der Rechtsprechung, die das Gesetz auslegt, 
nur für Arbeitnehmer*innen. Die entscheidende Frage für Y lautet:
„Bin ich aus arbeitsrechtlicher Sicht Arbeitnehmer?“

Die Einordnung einer Tätigkeit als selbstständige oder als abhängige 
Beschäftigung obliegt nicht der Wahlfreiheit von Künstler*innen. 
Vielmehr folgt sie aus der Ausgestaltung des Vertrages sowie der Art 
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und Weise der Zusammenarbeit.

Die Abgrenzung muss auf Grundlage des Arbeitsrechts erfolgen.
§ 611a BGB definiert, a) wer arbeitnehmend ist und b) die Abgrenzung
Arbeitnehmender von unabhängig Beschäftigten. Gemäß § 611a Absatz 1
BGB ist Y als Arbeitnehmer abhängig beschäftigt, wenn er
weisungsgebunden und fremdbestimmt arbeitet und persönlich abhängig
ist. Das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der
Tätigkeit betreffen.

Problem: Die Einordnung bei Darsteller*innen ist umstritten!

Y kann während der Probenphase seine Tätigkeit nicht frei gestalten und 
seine Arbeitszeit nicht bestimmen. Er muss sich an künstlerische 
Weisungen halten. Dies könnte für einen Arbeitnehmendenstatus 
sprechen. Das Bundesarbeitsgericht hielt hingegen im → Parsifal-Urteil 
vom 7. Februar 2007 (Aktenzeichen 5 AZR 270/06) einen berühmten 
Gastsänger nicht für abhängig beschäftigt. Für ihn habe keine 
künstlerische Weisungsgebundenheit bestanden, die ins Gewicht gefallen 
sei. Aufführungen, in denen er frei war, hätten im Vordergrund des 
Vertragsverhältnisses gestanden. Das Gericht bezog sich auf die 
hervorragende künstlerische Stellung, die maßgeblich zum 
künstlerischen Erfolg beigetragen habe (vgl. auch Abgrenzungskatalog).

Theater handhaben die arbeitsrechtliche Einordnung der Gäste 
unterschiedlich. In der Coronapandemie führte dies dazu, dass Gäste, die 
nicht als Arbeitnehmende angestellt waren, bei Ausfallen der Produktion 
oder der Vorstellungen kein Einkommen erhielten.

Beispiel: Arbeitsvertrag mit Vertragsklausel

Sachverhalt

Die erste Infektionswelle ist abgeflaut, die Theaterbranche ist guter 
Dinge, dass es nach der Sommerpause 2020 mit dem Spielbetrieb wieder 
losgehen kann. Noch im Juli wird Y für ein Weihnachtsmärchen an einem 
Stadttheater angefragt, an dem er bereits 2018 mitgewirkt hatte. Die 
Wiederaufnahme soll am 29. November 2020 stattfinden. Für den 
Dezember und bis in den Januar hinein sind Vorstellungen geplant, 
insbesondere für die Woche zwischen den Jahren. Das Theater hat aus 
dem ersten Lockdown gelernt: Vertraglich hält es fest, dass 
Vorstellungen bis zu acht Tage im Voraus abgesagt werden können, ohne 
dass für Y ein Zahlungsanspruch entstünde. Nun werden die 
Vorstellungen wegen der Krankheit einer Darstellerin abgesagt, zehn 
Tage vor der Vorstellung. Das Theater beruft sich auf die Vertragsklausel 
und zahlt keine Vorstellungsgagen.
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3 Verträge, die
Auftraggeber*innen für 
eine Vielzahl 
Künstler*innen 
verwenden.

AGB-Kontrolle: Gültigkeit der Corona-Klausel

Problem: Zulässigkeit umstritten

Bei Verträgen über einzelne Gastspielauftritte ist es umstritten, ob ein 
Theater in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)3 ein 
einseitiges kurzfristiges Absagerecht vereinbaren darf. Bei der 
Beurteilung der Zulässigkeit einer solchen Klausel spielt die 
Absagefrist eine entscheidende Rolle. Der Bühnenverein vertritt die 
Auffassung, dass eine Frist von acht Tagen ausreichend sei. In letzter 
Zeit mehrten sich die Zweifel an der Zulässigkeit einer solchen Frist.

Herausforderungen im
Sozialversicherungsrecht

Künstlerische Anstellung:
Durchversicherungsproblematik,
Scheinselbstständigkeit und
Sonderversicherungsstatus
„Unständigkeit“

Im Sozialversicherungsrecht steht die Frage im Fokus: Müssen 
Gastkünstler*innen in der Vorstellungsphase als Angestellte 
durchgehend versichert oder nur tageweise als Angestellte versichert 
sein. Zudem kann der Versicherungsstatus von Hybrid-Beschäftigten 
eine Rolle spielen. Sie gelten in der Gesamtschau als unständig, weil 
der Schwerpunkt ihres Tätigkeitspektrums auf besonders kurzen 
Anstellungen unter sieben Tagen liegt.

Im Sozialversicherungsrecht ist die Abgrenzung abhängiger 
Beschäftigung von Selbstständigkeit aus Sicht hybridbeschäftigter 
Künstler*innen an Theatern kein großes Problem: Die arbeitsrechtliche 
Einordnung der Gäste an den Theatern ist zwar uneinheitlich, aber 
sozialrechtlich betrachtet stellen die Theater Gastkünstler*innen an. 
Abseits der Stadt- und Staatstheater, vornehmlich in der freien Szene, 
spielt die sozialrechtliche Abgrenzung jedoch eine große Rolle: Im 
Stadt- und Staatstheater kommt es vor, dass ein Arbeitsvertrag mit 
Gastkünstler*innen geschlossen wird, der arbeitsrechtlich nicht als 
Anstellungsvertrag gilt, vom Theater aber sozialrechtlich als 
Anstellungsvertrag behandelt wird.
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Tageweise Versicherung oder 
Durchversicherung bei „normaler“ 
Sozialversicherung

Problem

Im Rahmen ihrer Gastengagements werden Hybrid-Beschäftigte 
zeitlich auf unterschiedliche Weise angestellt und gesetzlich 
versichert:

entweder durchgängig vom ersten Probentag bis zum letzten 
vertraglich vorgesehenen Vorstellungstag oder
nur für den Probenzeitraum einschließlich der Premiere und 
danach nur noch tageweise für weitere Vorstellungen.

Rechtlich umstritten ist,

ob die tageweise Anstellung und Versicherung rechtens ist oder 
ob Arbeitgeber*innen die Person für den ganzen Monat anstellen 
müssen.

Sozialversicherungsrechtliche
Auswirkung der tageweisen Versicherung
im Verhältnis zur Durchversicherung

Die tageweise Anstellung führt zwar auf kurze Sicht zu höherem 
Nettoeinkommen, hält aber sozialrechtliche Nachteile für 
Gastkünstler*innen bereit. So werden bei der Beitragsermittlung 
sogenannte Tagesbeitragsbemessungsgrenzen angewendet. Dies 
führt zu erheblich geringeren Beiträgen – eigener und der von 
Arbeitgeber*innen – in die Kranken-, Pflege und Rentenversicherung 
im Verhältnis zum Bruttoeinkommen. Auf lange Sicht führt dies 
insbesondere zu einer ungenügenden Absicherung im Alter.

Bei durchgängiger Versicherung werden die Beiträge mit einer 
höheren Beitragsbemessungsgrenze gedeckelt, die dem Zeitraum 
entspricht.

Hybrid-Beschäftigten können erhebliche Nachteile bei der 
Arbeitslosenversicherung entstehen: Der Anspruch auf 
Arbeitslosengeld I verringert sich bei tageweiser Anstellung. Dadurch 
ist die Mindestanzahl notwendiger Arbeitstage für den ALG-I-
Anspruch nur schwer zu erreichen.
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4 Allgemein zum
→ Versicherungsstatus
unständig Beschäftigter
in den darstellenden
Künsten bei BFFS und
genauer zur
gemeinsamen Richtlinie
der Sozialversicherungen
betreffend der
Unständigkeit vom
21.11.2018.

Sonderversicherungsstatus der als
„unständig“ geltenden Hybrid-
Beschäftigten

Sachverhalt

Die Schauspielerin Z arbeitet als Synchronsprecherin. Wenn es ihr 
Kalender zulässt, spielt sie zusätzlich in freien Theaterproduktionen,
„um mal aus dem Studio zu kommen und Bühnenluft zu schnuppern“. 
Die Befristung ihrer Anstellungen als Sprecherin unterschreitet 
regelmäßig sogar sieben Tage. Ihre Synchronjobs stellen den 
wirtschaftlichen und zeitlichen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit dar. 
Deswegen gilt sie sozialrechtlich als unständig Beschäftigte.

Ambivalente, sozialversicherungsrechtliche Folgen der 
Unständigkeit

An die Unständigkeit sind sozialversicherungsrechtliche Folgen 
gebunden. Sie bringen Vor- und Nachteile mit sich:4

Entweder die Hybrid-Beschäftigten erhalten ein höheres 
Nettoeinkommen und es werden geringere Beträge in die 
Rentenversicherung eingezahlt.
Oder sie erhalten ein niedrigeres Einkommen mit höheren 
Beitragszahlungen für die Rentenversicherung.

Durch die sozialversicherungsrechtliche Kategorie der Unständigkeit 
werden Tagesbeitragsbemessungsgrenzen nicht so angewendet wie 
bei der kurzfristigen Anstellung bei normaler Sozialversicherung (vgl. 
S. 43). Stattdessen werden die auf der tageweisen Anstellung
beruhenden Gagen nur durch die Monatsbeitragsbemessungsgrenze 
gedeckelt. Deshalb zahlen unständige Hybrid-Beschäftigte höhere 
Eigenbeiträge für ihre Vorsorge. Die Anteile der Arbeitgeber*innen 
sind gleichermaßen höher, das Nettoeinkommen der Künstler*innen ist 
dadurch jedoch geringer.

Anders als bei der normalen Versicherung (vgl. S. 43) zahlen 
unständige Hybrid-Beschäftigte nicht in die Arbeitslosenversicherung 
ein. Dadurch kann allerdings kein Anspruch auf ALG I entstehen. In 
erwerbslosen Zwischenzeiten zahlt die Bundesagentur für Arbeit 
daher keine Rentenbeiträge ein.

Unständige Hybrid-Beschäftigte haben oft eine Mehrfach-
beschäftigung. Dass die Monatsbeitragsbemessungsgrenzen auf jede 
Anstellung separat angewendet werden, kann sich nachteilig 
auswirken. Zumindest in Ballungsmonaten kann es zu Beitragsüber-
zahlungen kommen. Sie können erstattet werden und führen somit zu 
keiner Schlechterstellung. Allerdings verschärft dies den bürokra-
tischen Aufwand der Künstler*innen und führt nicht selten mangels 
Umsetzung zu finanziellen Verlusten.
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https://www.bffs.de/2007/03/10/unstandige-beschaftigung-und-berufsmasig-unstandige/
https://www.bffs.de/2007/03/10/unstandige-beschaftigung-und-berufsmasig-unstandige/


5 Künstlersozialkasse,
Informationsschrift Nr. 9
zur Künstlersozialabgabe
01/2015,
,„Abgrenzungskatalog für
im Bereich Theater,
Orchester, Rundfunk-
und Fernsehanbieter,
Film- und
Fernsehproduktionen
tätige Personen vom
13.04.2012“.
6 → SG Gotha, Urt. v.
08.11.2019 – S 50 KR
3472/18; → Urt. v.
10.08.2020 – S 41 KR
1338/18.

Sonderversicherungsmodell für unständig Beschäftigte zur 
Disposition der Arbeitgeber*innen kraft privatautonomer 
Vertragsgestaltung

Die Beschäftigung Unständiger bedeutet für Arbeitgeber*innen einen 
hohen Aufwand und birgt zudem ein Risiko. Sie haften nämlich, sobald 
Sozialversicherungsbeiträge nicht korrekt abgeführt werden: Das 
Haftungsrisiko für die inkorrekte Abgabe des Gesamtsozialbeitrages 
liegt bei ihnen. Unterlaufen ihnen Fehler, müssen sie unter Umständen 
Arbeitnehmendenanteile nachzahlen.

Daher gestalten Theater ihre Verträge häufig so aus, dass sie nie auf 
eine Gesamtdauer von unter sieben Tagen kommen. So stellen sie 
sicher, dass keine unständigen Beschäftigungen vorliegen und folglich 
nur niedrigere Sozialbeiträge zu zahlen sind, auf Grundlage von 
Tagesbeitragsbemessungsgrenzen. Dies führt für die Hybrid-
Beschäftigten zwar zu einem höheren Nettoeinkommen, aber zu 
kürzerer Anwartschaft bei der Rentenversicherung.

Auf Künstler*innen, die ALG 1 beziehen, wirkt sich die Verlängerung 
der Gesamtdauer über den Zeitraum der Tage hinaus, an denen sie 
tätig waren, negativ auf den Bezug des Arbeitslosengeldes aus. Sie 
erhalten für den ganzen bei dem Theater gemeldeten Zeitraum kein 
Arbeitslosengeld. Dass sie durch den verlängerten Zeitraum höhere 
Anwartschaftsrechte für einen späteren Bezug von ALG I erwerben, 
kann sich dagegen ggf. positiv auswirken.

Scheinselbstständigkeit abseits der
Stadt- und Staatstheater

In der freien Szene stellen Auftraggeber*innen ihre Darsteller*innen 
nur selten sozialversicherungsrechtlich an. Die Rechtslage ist mit Blick 
auf die Abgrenzung von abhängiger Beschäftigung und 
Selbstständigkeit in der freien Szene ungeklärt.

Im Sozialversicherungsrecht hilft bei der Einordnung von
Darsteller*innen durch die Behörden ein → Abgrenzungskatalog der 
Spitzenverbände der Sozialversicherungen. Diesem Katalog lässt sich 
entnehmen, dass Gastdarsteller*innen anzustellen sind. Danach 
richten sich Stadt- und Staatstheater in der Regel und stellen 
Gastdarsteller*innen an. Allerdings unterscheidet der Katalog nicht 
zwischen Vertragsverhältnissen an Stadt- und Staatstheatern 
einerseits und in der freier Szene andererseits. Auf die freie Szene 
trifft die Festlegung auf die kategorische Anstellung von 
Darsteller*innen nicht immer zu.5,6
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https://www.kanzlei-laaser.com/wp-content/uploads/2021/06/201219-Urteil-zu-Az.-S50-KR-347218.pdf
https://www.kanzlei-laaser.com/wp-content/uploads/2021/06/201219-Urteil-zu-Az.-S50-KR-347218.pdf
https://www.kanzlei-laaser.com/wp-content/uploads/2021/06/201219-Urteil-zu-Az.-S50-KR-347218.pdf
https://www.kanzlei-laaser.com/wp-content/uploads/2021/02/210209-Urteil.pdf
https://www.kanzlei-laaser.com/wp-content/uploads/2021/02/210209-Urteil.pdf
https://www.kanzlei-laaser.com/wp-content/uploads/2021/02/210209-Urteil.pdf


 

 

 

 

7 Allgemeine Infos und
Beispiele finden sich im
→ Infobrief der KSK:
https://www.kuenstlerso
zialkasse.de/fileadmin/D
okumente/Mediencenter
_Künstler_Publizisten/Inf
ormationsschriften/Versi
cherung_trotz_Nebenjob.
pdf

KSK-Versicherungsstatus und
Nebentätigkeit

Die KSK koordiniert die Beitragsabführung in die Kranken-, Renten-
und Pflegeversicherung für selbstständige Künstler*innen, die nach 
dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) pflichtversichert sind. 
Dazu zählen diejenigen hybridarbeitenden Künstler*innen, die ganz 
überwiegend selbstständig und erwerbsmäßig und nicht nur 
vorübergehend künstlerisch arbeiten. Für sie stockt die KSK wie eine 
Arbeitgeberin den Beitragsanteil für die Kranken-, Renten- und 
Pflegeversicherung auf.

Für Pflichtversicherte in der KSK gibt es Grenzwerte bei den 
Nebeneinkünften.7 Sie sind gerade für Hybrid-Beschäftigte wichtig: 
Wer neben der selbständigen künstlerischen Arbeit selbstständig 
nichtkünstlerisch tätig ist, z. B. als Produktionsleitung, darf mit dieser 
Tätigkeit im Jahr nicht mehr als 5.400 Euro Gewinn erzielen. Seit dem 
23. Juli 2021 beträgt dieser Grenzwert wegen der Coronapandemie bis 
Ende 2022 15.600 Euro. Trotz Nebeneinkünften bleiben Hybrid-
Beschäftigte in der Rentenversicherung nach KSVG pflichtversichert, 
die monatlich brutto weniger als 3.500 Euro (Westdeutschland) / 3.350 
Euro (Ostdeutschland) in einer Anstellung verdienen bzw. weniger als 
42.600 Euro (Westdeutschland) / 40.200 Euro
(Ostdeutschland) im Jahr an Gewinn durch eine selbstständige 
nichtkünstlerische Tätigkeit erzielen. Das gilt auch, wenn die 
Künstler*innen über die Anstellung oder als Selbstständige freiwillig 
kranken- und pflegeversichert sind.

Lässt sich jedoch ein zu großer Anteil ihrer Tätigkeiten den 
kurzbefristeten Anstellungsverhältnissen zuzuordnen, kann das dazu 
führen, dass die Versicherungspflicht in der Kranken- und 
Pflegeversicherung nach dem KSVG endet und die Künstler*innen ihre 
Beiträge allein zahlen müssen. Wer neben einer künstlerischen, 
selbstständigen Arbeit als Arbeitnehmer*in angestellt ist, ist nicht mehr 
nach dem KSVG in der Kranken- und Pflegeversicherung 
pflichtversichert, sobald die Anstellung die Haupttätigkeit (über 20 
Stunden/Woche und/oder höherer Verdienst) darstellt.

Künstler*innen können sich nach versicherungspflichtigen 
Beschäftigungen einen Monat kostenlos bei der Krankenkasse 
nachversichern lassen (nachgehender Leistungsanspruch nach §19 
Absatz 2 SGB V).

Die Auswirkungen hybrider Arbeitsverhältnisse skizzieren wir 
beispielhaft anhand von drei Arbeitsjahren einer hybridarbeitenden 
Regisseurin, die als Schauspielerin und Produktionsleiterin arbeitet:
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8 Während der
Coronapandemie
(2020–2022) wird das
Unterschreiten der
Mindestgrenze bei der
Betrachtung des
Sechsjahreszeitraums
nicht berücksichtigt.

9 Zahlen für 2018. Für
2021: 42.600/40.200 
Euro p. a.

Beispiel 1

Sachverhalt

Die 36-jährige Schauspielerin und Regisseurin X ist seit 2014 in der 
KSK. Im Jahr 2018 arbeitete sie sowohl als Gastschauspielerin am 
Theater als auch frei als Regisseurin. Im April und Mai desselben 
Jahres führt sie in der freien Szene Regie. Als Gastschauspielerin 
schließt sie für August und September am Theater einen befristeten 
Gastvertrag ab. Sie erhält ein Bruttogehalt von 3.000 Euro im Monat. 
Nach der zweimonatigen Probenphase beendet sie mit der Premiere 
der Produktion im September ihre Anstellung am Theater. Nun widmet 
sie sich wieder ihrer Arbeit als selbständige Regisseurin. Ab Oktober 
spielt sie vereinzelt in Vorstellungen, solange die Produktion auf dem 
Spielplan steht. Anderweitig ist sie im Jahr 2018 nicht 
nichtkünstlerisch selbstständig.

Ihr Versicherungsstatus für 2018

X will zukünftig v. a. selbstständig als Regisseurin arbeiten. In den 
letzten Jahren erhielt sie über die KSK Beitragszuschüsse zur 
Sozialversicherung. Damit das so bleibt, muss ihr Einkommen (ihr 
Gewinn) mindestens 3.901 Euro im Jahr betragen. Ihre 
Mindesteinkommensgrenze darf X nur zweimal in sechs Jahren 
unterschreiten.8 Als voraussichtliches Jahreseinkommen hatte sie im 
Dezember 2017 6.000 Euro bei der KSK angegeben. Für die 
Produktion im April und Mai erhält sie 5.000 Euro – damit liegt sie 
über der Mindesteinkommensgrenze, aber im Rahmen ihres 
erwarteten Jahreseinkommens. Es kommt nicht darauf an, in welchem 
Monat sie ihr Einkommen erzielt.

Für ihre Beschäftigung am Theater von August bis September ist X 
angestellt. Für diesen Zeitraum muss geklärt werden: Ist ihre 
Haupttätigkeit die abhängige Beschäftigung oder die selbstständige 
Tätigkeit? Die Abgrenzung erfolgt anhand der Arbeitszeit und 
Vergütung. In unserem Beispiel ist X hauptsächlich als Schauspielerin 
tätig und sie erhielt mehr Bruttolohn für die Gastrolle als Einkommen 
aus ihrer selbstständigen Tätigkeit als Regisseurin.

Für die Zeit am Theater besteht keine Kranken- und 
Pflegeversicherungspflicht nach KSVG, weil die selbstständige 
künstlerische Tätigkeit nicht als Haupttätigkeit gilt. X wird also 
sozialversicherungsrechtlich für diesen Zeitraum als abhängig 
Beschäftigte eingestuft. Damit ist über das Theater gesetzlich 
kranken-, pflege- und rentenversichert.

Solange ihre Einkünfte aus ihrer Gastrolle am Theater nicht über 
39.000 Euro im Jahr (Westdeutschland) / 34.800 Euro im Jahr 
(Ostdeutschland) liegen,9 muss sie Beiträge für die Renten-
versicherung an die KSK zahlen. Als Gast ist X während des 
Engagements bei der Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen
(VddB) versichert, wenn sie an Proben teilnimmt und vertraglich pro 
Inszenierung zu sieben Aufführungen und Proben einschließlich
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Einweisungsproben verpflichtet ist.10 Dies gilt für Schauspieler*innen, 
Tänzer*innen und Sänger*innen. 

Problem: Meldepflicht bei der KSK und erhöhtes Meldeaufkommen

Ihre vorübergehende Aufnahme einer unselbständigen künstlerischen 
Tätigkeit im August und September muss X der KSK melden. Im 
Oktober muss sie sich bei der KSK melden und angeben, dass sie 
hauptberuflich wieder selbstständig als Regisseurin arbeitet. Ab 
Oktober erhält sie neben den Rentenzuschüssen wieder 
Beitragszuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Meldung ist sehr wichtig! Vergisst X, sich für Oktober bei der KSK 
zu melden, und sie meldet sich erst im Dezember, hat sie rückwirkend 
keinen Anspruch auf die Zuschüsse für Oktober und November 2018.

Beispiel 2

Sachverhalt

Z ist im Jahr 2019 als freie Produktionsleiterin tätig. Über das ganze 
Jahr hinweg betreut sie zwei Produktionen. Zwar arbeitet sie parallel 
an Regieprojekten für 2020, erzielt jedoch keine Einnahmen. Dies gibt 
sie bereits in der Jahresmeldung 2018 an. Als Schauspielerin ist sie bei 
einem Theater für sechs Wochen (von März bis Mitte April) angestellt.

Versicherungsstatus für 2019

2019 war Z vor allem als Produktionsleiterin tätig. Dass sie keine 
künstlerischen Einnahmen hat, schadet an sich nicht, da Z die 
Mindestgrenze von 3.900 Euro bisher nie unterschritten hat. Daher 
verliert sie ihren Anspruch auf Beitragszuschüsse noch nicht. Weil sie 
aber aus ihrer Produktionsleiterinnentätigkeit für das Jahr insgesamt 
einen Gewinn von 13.000 Euro erzielt und der den überwiegenden 
Verdienst für 2019 bildet, handelt es sich um mehr als nur eine 
geringfügige selbständige Nebentätigkeit. Die Produktionsleiterinnen-
tätigkeit ist nicht künstlerisch, somit darf Z nicht mehr als 5.400 Euro 
im Jahr mit dieser selbstständigen Tätigkeit verdienen. Sie muss sich 
daher für das gesamte Jahr 2019 freiwillig kranken- und pflege-
versichern, bleibt aber über die KSK in der Rentenversicherung. Der 
Mindestbeitrag für die freiwillige Versicherung von Selbstständigen 
liegt mit ca. 167 Euro im Monat deutlich über dem der KSK-
Pflichtversicherung mit ca. 75 Euro im Monat.

Sachverhaltsabwandlung

Hätte Z als Regisseurin 16.000 Euro im Jahr 2019 verdient – und damit 
mehr als aus ihrer Arbeit als Produktionsleiterin (13.000 EUR) –, 
verlöre sie trotzdem ihre Ansprüche auf den Beitragszuschuss: Z hat 
die Maximalgrenze von 5.400 Euro im Jahre überschritten. Es besteht 
nur Rentenversicherungspflicht nach dem KSVG.
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10 Darüber hinaus kommt
eine freiwillige
Versicherung für
selbstständige
Bühnenkünstler*innen
bei der VddB in Frage
(siehe → Merkblätter der
VddB (Nr.10, 10c, 11).



11 Jahreseinkommen als
selbstständige
Regisseurin von 12.000
Euro geteilt durch 12.

Problem: Hybrid-Beschäftigte überschreiten oft die Maximalgrenze

Die Überschreitung des erlaubten Jahresgewinns von 5.400 Euro aus 
nichtkünstlerischer selbstständiger Tätigkeit führt dazu, dass 
hybridarbeitende Künstler*innen sich freiwillig kranken- und 
pflegeversichern müssen. Sie müssen ihren erwarteten Gewinn aus 
einer solchen Tätigkeit aber am Anfang des Jahres für das ganze Jahr 
schätzen. KSK-Versicherte sollten immer mit der KSK abklären, ob 
ihre Nebentätigkeit künstlerisch ist oder nicht.

Beispiel 3

Sachverhalt

X ist im Jahr 2020 vor allem als selbstständige Regisseurin in der 
freien Szene tätig. Dies teilt sie der KSK im Dezember 2019 mit. Mit 
ihrer Arbeit erzielt sie 2020 trotz Coronapandemie ihr erwartetes und 
der KSK mitgeteiltes Jahreseinkommen von 12.000 Euro. Im April 
redigiert sie auf Minijobbasis einen Text für eine Publikation. 
Außerdem gastiert sie an jeweils drei Abenden im September und 
Oktober an einem Theater, wo sie tageweise angestellt ist und pro 
Abend 200 Euro verdient. Als Produktionsleiterin arbeitet sie nicht.

Versicherungsstatus für 2020

Eine geringfügige Beschäftigung ist für die Mitgliedschaft in der KSK 
unerheblich. X muss sich also keine Sorgen machen, wenn sie die 
Hinzuverdienstgrenze von 450 Euro im Monat, z. B. durch das 
Redigieren eines Textes, nicht übersteigt. Mit ihren Gastauftritten im 
September und Oktober verdient sie jeweils 600 Euro brutto im 
Monat (200 Euro pro Abend). Der tageweise Verdienst wird auf den 
ganzen Monat angerechnet. Mit 600 Euro liegt er über der 
Maximalsumme von 450 Euro im Monat. Wegen der angepassten 
Grenzen während der Coronapandemie (1.300 statt 450 Euro für 
2020 bis 2022) bleibt X in der KSK. Läge sie jedoch über dem 
monatlichen Durchschnittseinkommen von 1.000 Euro für 2020,11 

müsste geprüft werden, welche Tätigkeit ihre Haupttätigkeit ist (siehe 
Beispiel 1).

Problem: Eine Tageweise Anstellung führt zum Verlust der KSK-
Beitragszuschüsse

Bei einer tageweisen Anstellung wird der Verdienst auf den ganzen 
Monat gerechnet und mit dem Durchschnittseinkommen aus der 
selbstständigen künstlerischen Arbeit verglichen. Liegt der Verdienst 
unter 450 Euro, handelt es sich um eine geringfügige Tätigkeit, die 
keinen Einfluss auf die Versicherungspflicht hat. Liegt er über 450 
Euro (bzw. 1.300 Euro für 2020 bis 2022) kann dies dazu führen, dass 
die Kranken- und Pflegeversicherung über das Theater abgewickelt 
werden muss und nicht über die KSK.
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Abschluss51



Mit den drei vorliegenden Betrachtungen sollte aus Sicht betroffener 
Künstler*innen sowie aus soziologischer und juristischer Perspektive 
dargestellt werden, wie komplex die Verflechtungen in der Arbeits-
und Lebensrealität von Hybrid-Beschäftigten in den darstellenden 
Künsten sind. Die Grauzone, in der hybride Beschäftigung derzeit 
noch stattfindet, wurde genauer untersucht, Begriffe und 
Abgrenzungen wurden geschärft.

Die Darstellungen und Stellungnahmen sollen eine präzisierende und 
hilfreiche Grundlage für die Zusammenarbeit hybridbeschäftigter 
Künstler*innen, politischer Entscheidungsträger*innen und 
Verwaltung zu sein. Sie können wegweisende und zukunftssichere 
neue Modelle konzipieren, die den Arbeitsalltag der hybrid 
beschäftigten Künstler*innen erleichtert, damit die ihren Schwerpunkt 
wieder auf das künstlerische Schaffen legen können. Dabei geht es 
immer auch darum, diesen Erwerbstätigen Sicherungssysteme 
anzubieten, die sich ihrer Situation anpassen, in denen sie anerkannt 
werden und die sie anderen Erwerbstätigen in unserer Gesellschaft 
gleichstellen.

Lösungen zu erarbeiten ist von entscheidender Bedeutung. Hybrid-
beschäftigte Künstler*innen können als role model für die Arbeitswelt 
der Zukunft verstanden werden. In dieser Arbeitswelt sind zunehmend 
Beschäftigte anderer Branchen in prekären und komplexen Beschäf-
tigungsverhältnissen. Das Nicht-mehr-Hineinpassen in bestehende 
Systeme führt bei einzelnen zu dem Gefühl des Nicht-mehr-Dazu-
gehörens zu einer Gesellschaft. Deren Regeln treffen auf sie nicht zu, 
sie passen nicht für sie. Zugespitzt: Hier geht es darum, die Rahmen-
bedingungen der Arbeit in Deutschland so zu modernisieren, dass sich 
nicht die Arbeit den Verhältnissen anpasst, sondern die Verhältnisse 
der Arbeit.

Es gilt, auf diese Menschen, die vermutlich die Zukunft der Arbeit in 
Europa repräsentieren, zu hören und von ihnen zu lernen. Es sollten 
gesetzliche Rahmenbedingungen für sie geschaffen werden, durch die 
sie sich weitgehend störungsfrei auf ihre beruflichen Tätigkeiten 
konzentrieren können. Nur dann sind sie produktiv und können die 
Wirkung entfalten, die sie sich wünschen.

52
A

bs
ch

lu
ss



Quellenverzeichnis

Arndt, Olaf et al. (2021). Betroffenheit der Kultur- und
Kreativwirtschaft von der Corona-Pandemie. Themendossier,
Kompetenzzentrum KuK des Bundes i. A. von BKM, BmWi, Berlin.

Basten, Lisa. (2019). Ist das Arbeit oder ist das Kunst? Die doppelte
Einbettung kreativer Erwerbstätigkeit. In: Kannler, K.; Klug, V.;
Petzold, V.; Schaaf, F. (Hg.): Kritische Kreativität: Perspektiven auf
Arbeit, Bildung, Lifestyle und Kunst, Transcript: Bielefeld, S. 87–104.

Basten, Lisa; Sigurt Vitols. (2020). Die Chancen des SOEP für den
Diskurs um künstlerische und kulturelle Arbeit. In: Schulz, G.; O.
Zimmermann (2020): Frauen und Männer im Kulturmarkt. Bericht zur
sozialen und wirtschaftlichen Lage. Hg. Deutscher Kulturrat e. V.,
Berlin, S. 435–460.

Bertschek, Irene et al. (2017). Monitoring zu ausgewählten
wirtschaftlichen Eckdaten der Kultur- und Kreativwirtschaft 2014.
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Berlin.

Bertschek, Irene; Daniel Erdsiek. (2020). Soloselbstständigkeit in der
Corona-Krise. Digitalisierung hilft bei der Bewältigung der Krise, in:
ZEW-Kurzexpertise 20(08).

Betzelt, Sigrid. (2006). Flexible Wissensarbeit: AlleindienstleisterInnen
zwischen Privileg und Prekarität. ZeS-Arbeitspapier 3/2006, Zentrum
für Sozialpolitik, Universität Bremen.

Beyme, von, Klaus. (2012). Kulturpolitik in Deutschland. Von der
Staatsförderung zur Kreativwirtschaft. Wiesbaden: Springer/VS.

Bhabha, Homi K. (2000). Die Verortung der Kultur. Tübingen:
Stauffenburg.

BmWi. (2021). Aus der Krise in die Zukunft. Transformation mit der
Kultur- und Kreativwirtschaft. Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie, Berlin.
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Dramaturgie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch ab.
Seitdem ist sie neben ihrer Tätigkeit als Anwältin als freie
Dramaturgin tätig. Sonja Laaser ist Beiratsmitglied der
Künstlersozialkasse für den Bereich „darstellende Kunst“ und Mitglied
in der Ethik-Kommission des Dachverbands Tanz und
Tarifbeauftragte der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger
(GDBA).

Alexandra Manske, Soziologin, Dr. phil. habil., Akademische Rätin an
der Universität Hamburg, Fachbereich Sozialökonomie. Ihr
Forschungsinteresse gilt dem Wandel von Arbeit und Gesellschaft,
insbesondere dem Kulturbereich und der Kreativökonomie. Zahlreiche
Forschungsprojekte zu Arbeits- und Sozialverhältnissen im
Kulturbereich und der Kreativökonomie (Bundesministerium für
Bildung und Forschung, Hans-Böckler-Stiftung, Deutsche
Forschungsgemeinschaft [DFG]). In ihrem jüngsten Projekt untersucht
sie die Interessenpolitik im Kulturbereich. Sie ist Sachverständige in
Politik und Öffentlichkeit, z. B. in der Kultusministerkonferenz-
Kommission für faire Vergütung von selbstständigen Künstler*innen,
für den Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen Bundestags,
für den Deutschen Gewerkschaftsbund und das österreichische
Arbeits- und Sozialministerium. Von ihr gibt es Essays und Interviews
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in der Tagespresse, sie ist Referentin auf Szeneveranstaltungen, 
Mitglied im Kuratorium der kulturpolitischen Gesellschaft, assoziiertes 
Mitglied der DFG-Forschungsgruppe „Krisengefüge der darstellenden 
Künste“. Sie war für Forschungsaufenthalte an der Columbia 
University New York (USA) und der Copenhagen Business School
(Dänemark). Als Gutachterin ist sie für Fachzeitschriften und 
Stiftungen tätig. Im Rahmen des DFG-Netzwerkes „Kreative Arbeit“ 
untersucht sie kollaborativ die Arbeit auf Hackathons sowie die Arbeit 
von Influencer*innen.

Friedrich Pohl ist Bühnentänzer, Kulturaktivist und seit 2018 Student 
der Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. 
Bachelor auf Arts Performing Dance an der Rotterdam Dance 
Academy Codarts. Bühnentätigkeit bei Tanz Luzerner Theater, 
Dortmunder Ballett und schließlich als Solomitglied des Balletts am 
Rhein Düsseldorf Duisburg unter der Leitung von Martin Schläpfer. 
Neben den Choreografien Schläpfers tanzte er u. a. Stücke von Jooss, 
Landerer, Robbins, van Manen, Bigonzetti, Duato, Kylián und Forsythe. 
Friedrich Pohls Schwerpunkt der ersten juristischen Prüfung lag auf 
dem deutschen und europäischen Immaterialgüterrecht und 
insbesondere auf dem deutschen und europäische Wettbewerbsrecht. 
Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kanzlei Laaser, die auf die 
Kunst- und Kreativszene spezialisiert ist. Seit 2015 setzt sich Pohl 
ehrenamtlich für Tanzschaffende in Deutschland ein. Er ist 
Mitbegründer des Netzwerks dancersconnect, das er bis 2021 leitete. 
Seit 2019 gehört er für den Landesverband Berlin dem Gruppenrat 
Tanz der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger (GDBA) an, 
dessen Vorsitz er 2021 übernahm. Seitdem ist er Mitglied des 
Tarifausschusses der GDBA und an der Konzeption 
gewerkschaftsinterner Think-Tanks zur angestrebten NV-Bühne-
Reform beteiligt.
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Fragebogen

Der folgende Fragebogen wurde für die 
Vorbereitung des Workshops „Vom 
Wirklichen zum Möglichen“ des 
ensemble-netzwerk am 26. November 
2021, im Vorhinein zum Beantworten an 
die Teilnehmer*innen gesendet.
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17.11.2021 

»Systemcheck«
Workshop am 26. November 2021:
„Vom Wirklichen zum Möglichen“ Fragebogen

Vorname, Name:  

Sparte (Schauspiel, Tanz, Regie, Technik o. ä.): 

Aktueller Erwerbsstatus (soloselbstständig, hybrid beschäftigt, abhängig beschäftigt o. ä.): 

Bitte halte deine Antworten in Stichpunkten fest! 

1) Bitte beschreibe deine Arbeitsrealität. Was wäre deine Berufsbeschreibung? Wie ar-
beitest du? Was tust du genau? Was tust du, um an Arbeit zu kommen?

2) Wo und in welchen Beschäftigungsformen warst du bis 2019 (vor Corona) erwerbstä-
tig? (Theater Institution/Projekte; angestellt/selbstständig; Dauer)

3) Wo und in welchen Beschäftigungsformen warst du seit 2020 (Beginn der Corona Pandemie)
erwerbstätig?  (Theater Institution/Projekte; angestellt/selbstständig; Dauer)
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4) Beschreibe deine 3 größten (wiederkehrenden) Probleme/Herausforderungen, die du
in deinem Arbeitsalltag in Bezug auf die Sicherungssysteme (Krankenkassen, Renten-
versicherung, ALG I und II, KSK) erlebst:

5) Beschreibe deine 3 größten (wiederkehrenden) Probleme/Herausforderungen, die du
im Kontakt mit Mitarbeiter*innen der Krankenkassen, Rentenversicherung, ALG I und 
II, KSK) erlebst:

6) Beschreibe deine 3 größten (wiederkehrenden) Probleme/Herausforderungen, die du
im Kontakt mit deinem arbeitgebenden/auftraggebenden Theater(n)/Projektleitungen
in Bezug auf die Sicherungssysteme (Krankenkassen, Rentenversicherung, ALG I und
II, KSK) erlebst:

7) Wenn du Probleme/Herausforderung in Bezug auf die Fragen rund um die Siche-
rungssysteme beschreiben konntest, dann beantworte bitte folgende Frage: 
Welche Konsequenzen ergeben sich für dich? (finanziell, organisatorisch …)
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8) Gab es besondere Konsequenzen/Folgen seit der Coronapandemie (ab März 2020)? 
Wenn ja, welche?

9) Gab es Lösungswege oder Hilfe? Wenn ja, welche? 

10) Wie bist du an Informationen zu Hilfsangeboten gekommen? (Eigene Recherche, Bera-
tung, Zeitungen, Radio, Verbände/Initiativen …)

11) Was wären für dich die wichtigsten Veränderungen für eine bessere Absicherung?



Grafische Dokumentation

Stephan Bosse dokumentierte den 
Workshop „Vom Wirklichen zum 
Möglichen“ des ensemble-netzwerk am 
26. November 2021 anhand des 
folgenden Graphic Recordings.
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